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Allgemeine Bedingungen der Grazer Wechselseitigen
Versicherung AG für die Rechtsschutz-Versicherung

(ARB 2024)

Einführung und Inhaltsverzeichnis
Nur die Gemeinsamen und die Besonderen Bestimmungen zusammen beschreiben
den Umfang und die Voraussetzungen des Versicherungsschutzes. Die Gemeinsamen
Bestimmungen gelten in jedem Fall, die Besonderen Bestimmungen nur soweit, als sie
im jeweiligen Versicherungsvertrag vereinbart sind.

Die in den Besonderen Bestimmungen beschriebenen Rechtsschutz-Bausteine (Ris-
ken) werden einzeln oder in Form von Rechtsschutz-Kombinationen angeboten. Um-
fang des Versicherungsschutzes und Prämie werden im jeweiligen Versicherungsver-
trag vereinbart. Jene Gesetzesstellen, auf die im Rahmen dieser Bedingungen Bezug
genommen wird, sind in der Anlage angeführt.

Gender-Hinweis:
Im Sinne einer verbesserten Lesbarkeit wird in diesem Dokument auf geschlechtsspe-
zifische Formulierungen verzichtet. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich
der Text immer auf alle Geschlechter bezieht.

Gemeinsame Bestimmungen
Artikel 1 Was ist Gegenstand der Versicherung?
Artikel 2 Was gilt als Versicherungsfall und wann gilt er als eingetreten?
Artikel 3 Für welchen Zeitraum gilt die Versicherung? (Zeitlicher Geltungsbereich)
Artikel 4 Wo gilt die Versicherung? (Örtlicher Geltungsbereich)
Artikel 5 Wer ist versichert und unter welchen Voraussetzungen können mitversi-

cherte Personen Deckungsansprüche geltend machen?
Artikel 6 WelcheLeistungen erbringt der Versicherer?
Artikel 7 Was ist vom Versicherungsschutz ausgeschlossen?
Artikel 8 WelchePflichten hat der Versicherungsnehmer zur Sicherung seines De-

ckungsanspruches zu beachten? (Obliegenheiten)
Artikel 9 Wannund wie hat der Versicherer zum Deckungsanspruch des Versiche-

rungsnehmers Stellung zu nehmen?
Was hat bei Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Versicherer und
dem Versicherungsnehmer über die Art der Vorgangsweise oder die Er-
folgsaussichten zu geschehen? (Schiedsgutachterverfahren)

Artikel 10 Wer wählt den Rechtsvertreter aus, durch wen und wann wird dieser be-
auftragt und was hat bei Vorliegen einer Interessenkollision zu gesche-
hen?

Artikel 11 Wann können Versicherungsansprüche abgetreten oder verpfändet wer-
den und wann gehen Ansprüche auf den Versicherer über?

Artikel 12 Was gilt als Versicherungsperiode, wann ist die Prämie zu bezahlen, wie
werden Teilzahlungen angerechnet, welche Mehraufwendungen und Zin-
sen hat der Versicherungsnehmer zu bezahlen, wann ist eine Geschäfts-
gebühr zu entrichten und wann beginnt der Versicherungsschutz?

Artikel 13 Was gilt bei Vergrößerung oder Verminderung des versicherten Risikos?
Artikel 14 (entfällt)
Artikel 15 Unter welchen Voraussetzungen verlängert sich der Versicherungsver-

trag oder endet er vorzeitig?
Artikel 16 In welcher Form sind Erklärungen abzugeben?

Besondere Bestimmungen (Rechtsschutz-Bausteine)
Artikel 17 Schadenersatz-, Straf- und Führerschein-Rechtsschutz für Fahrzeuge

(Fahrzeug-Rechtsschutz) je nach Vereinbarung mit oder ohne Fahrzeug-
Vertrags-Rechtsschutz

Artikel 18 Schadenersatz-, Straf- und Führerschein-Rechtsschutz für Fahrzeuglen-
ker (Lenker-Rechtsschutz)

Artikel 19 Schadenersatz- und Straf-Rechtsschutz für den Privat-, Berufs- und Be-
triebsbereich

Artikel 20 Arbeitsgerichts-Rechtsschutz
Artikel 21 Sozialversicherungs-Rechtsschutz
Artikel 22 Beratungs-Rechtsschutz
Artikel 23 Allgemeiner Vertrags-Rechtsschutz
Artikel 24 Rechtsschutz für Grundstückseigentum und Miete
Artikel 25 Rechtsschutz aus Erb- und Familienrecht
Artikel 26 Daten-Rechtsschutz
Artikel 27 Anti-Stalking-Rechtsschutz
Artikel 28 Steuer-Rechtsschutz
Artikel 29 Verfügungs-Rechtsschutz und Scheidungsfolgenberatungsrechtsschutz

bei einvernehmlicher Scheidung

Anhang
Wiedergabe der in den ARB erwähnten wesentlichen Gesetzesbestimmungen

Gemeinsame Bestimmungen

Artikel 1
Was ist Gegenstand der Versicherung?

Der Versicherer sorgt für die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des Versiche-
rungsnehmers und trägt die dem Versicherungsnehmer dabei entstehenden Kosten.

Dieser Versicherungsschutz wird nach den Gemeinsamen und Besonderen Bestim-
mungen geboten und bezieht sich auf die jeweils vereinbarten Risiken.

Artikel 2
Was gilt als Versicherungsfall und wann gilt er als eingetreten?

1. Im Schadenersatz-Rechtsschutz (Art.17, Pkt.2.1. Art.18, Pkt.2.1. Art.19, Pkt.2.1. und
Art.24, Pkt.2.4.) gilt als Versicherungsfall das dem Anspruch zugrundeliegende
Schadenereignis. Als Zeitpunkt des Versicherungsfalles gilt der Eintritt dieses Scha-
denereignisses.

Bei Schäden infolge einer Umweltstörung, die auf einen vom ordnungsgemäßen,
störungsfreien Betriebsgeschehen abweichenden, einzelnen, plötzlich eingetretenen
Vorfall zurückzuführen sind, gilt dieser Vorfall (= Störfall) als Versicherungsfall. Als
Zeitpunkt des Versicherungsfalles gilt der Eintritt dieses Störfalles.

Umweltstörung ist die Beeinträchtigung der Beschaffenheit von Luft, Erdreich oder
Gewässern.

2. Im Beratungs-Rechtsschutz (Art.22, Pkt.3.), in bestimmten Fällen des Rechtsschut-
zes für Grundstückseigentum und Miete (Art.24, Pkt.4.), des Rechtsschutzes aus
Erb- und Familienrecht (Art.25, Pkt.4.) des Daten-Rechtsschutzes (Art.26, Pkt.4.) so-
wie des Verfügungs-Rechtsschutzes und Scheidungsfolgenberatungsrechtsschutz
bei einvernehmlicher Scheidung (Art.29, Pkt.3.) gelten die dort beschriebenen Son-
derregelungen.

3. In den übrigen Fällen – insbesondere auch für die Geltendmachung eines reinen
Vermögensschadens (Art.17, Pkt.2.1., Art.18, Pkt.2.1. und Art.19, Pkt.2.1.) sowie für
die Wahrnehmung rechtlicher Interessen wegen reiner Vermögensschäden (Art.23,
Pkt.2.1. und Art.24, Pkt.2.1.1.) - gilt als Versicherungsfall der tatsächliche oder be-
hauptete Verstoß des Versicherungsnehmers, Gegners oder eines Dritten gegen
Rechtspflichten oder Rechtsvorschriften; der Versicherungsfall gilt in dem Zeitpunkt
als eingetreten, in dem eine der genannten Personen begonnen hat oder begonnen
haben soll, gegen Rechtspflichten oder Rechtsvorschriften zu verstoßen.

Bei mehreren Verstößen ist der erste, adäquat ursächlicheVerstoß maßgeblich, wo-
bei Verstöße, die länger als ein Jahr vor Versicherungsbeginn zurückliegen, für die
Feststellung des Versicherungsfalles außer Betracht bleiben. Im Führerschein-
Rechtsschutz (Art.17, Pkt.2.3. und Art.18, Pkt.2.3.) ist bei mehreren Verstößen der-
jenige maßgeblich, der die Abnahme oder Entziehung unmittelbar auslöst.

Artikel 3
Für welchen Zeitraum gilt die Versicherung? (Zeitlicher Geltungsbereich)

1. Die Versicherung erstreckt sich grundsätzlich auf Versicherungsfälle, die während
der Laufzeit des Versicherungsvertrages eintreten.

2. Versicherungsfälle gemäß Art.2, Pkt.1, die zwar während der Wirksamkeit des Ver-
sicherungsschutzes eingetreten sind, deren behauptete Ursache jedoch in die Zeit
vor Abschluss des Versicherungsvertrages fällt, sind nur gedeckt, wenn dem Versi-
cherungsnehmer oder dem Versicherten bis zum Abschluss des Versicherungsver-
trages von der behaupteten Ursache, die zu dem Versicherungsfall geführt hat,
nichts bekannt war.

3. Löst eine Willenserklärung oder Rechtshandlung des Versicherungsnehmers, des
Gegners oder eines Dritten, die vor Versicherungsbeginn vorgenommen wurde, den
Versicherungsfall gemäß Art.2, Pkt.3. aus, besteht kein Versicherungsschutz. Wil-
lenserklärungen oder Rechtshandlungen, die länger als ein Jahr vor Versicherungs-
beginn vorgenommen wurden, bleiben dabei außer Betracht.

4. Wird der Deckungsanspruch vom Versicherungsnehmer später als zwei Jahre nach
Beendigung des Versicherungsvertrages für das betreffende Risiko geltend ge-
macht, besteht kein Versicherungsschutz. Dies gilt jedoch nicht, wenn der Versiche-
rungsnehmer den Deckungsanspruch nach Kenntnis des Versicherungsfalles im
Sinne des § 33 Versicherungsvertragsgesetz (VersVG), BGBl. Nr. 2/1959, in der je-
weils geltenden Fassung (siehe Anhang) unverzüglich geltend macht.

5. Darüber hinaus wird der Versicherungsschutz durch die Bestimmungen über Prä-
mienzahlung und Beginn des Versicherungsschutzes (Art.12) und die in den Beson-
deren Bestimmungen geregelten Wartefristen (Art.20 bis 29) zeitlich begrenzt.

Die in den Art.20 bis 29 geregelten Wartefristen entfallen bei Bestand einer Vorver-
sicherung für jene Rechtsschutz-Bausteine, die der Versicherungsnehmer bereits
beim Vorvertrag versichert hatte, falls der Übergang ohne zeitliche Unterbrechung
erfolgt. Im Schadenfall sich die entsprechenden Polizzendokumente der Schaden-
meldung beizulegen.
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Artikel 4
Wo gilt die Versicherung? (Örtlicher Geltungsbereich)

1. Im Fahrzeug- und Fahrzeug-Vertrags-Rechtsschutz (Art.17), Lenker-Rechtsschutz
(Art.18) sowie im Schadenersatz- und Straf-Rechtsschutz (Art.19) besteht Versiche-
rungsschutz für Versicherungsfälle, die in Europa (im geographischen Sinn), den au-
ßereuropäischen Mittelmeeranrainerstaaten, auf den Kanarischen Inseln, Madeira
und den Azoren - auch auf Flug- und Schiffsreisen innerhalb der äußeren Grenzen
dieses Geltungsbereiches - eintreten, wenn auch die Wahrnehmung rechtlicher Inte-
ressen in diesem Geltungsbereich erfolgt.

Dies gilt ebenso im Arbeitsgerichts-Rechtsschutz gemäß Art.20, Pkt.1.1. (als Arbeit-
nehmer sowie als Arbeitgeber von Hauspersonal), im Sozialversicherungs-Rechts-
schutz gemäß Art.21, Pkt.1.1. (im Privat- und Berufsbereich als Arbeitnehmer sowie
als Arbeitgeber von Hauspersonal), im Beratungs-Rechtsschutz gemäß Art.22,
Pkt.1.1. (im Privat- und Berufsbereich), im Allgemeinen Vertrags-Rechtsschutz ge-
mäß Art.23, Pkt.1.1. (im Privatbereich), im Rechtsschutz für Grundstückseigentum
und Miete gemäß Art.24 als Eigentümer oder Mieter einer ausschließlich eigenen
Wohnzwecken dienenden Wohnung oder eines entsprechenden Einfamilienhauses,
im Rechtsschutz aus Erb- und Familienrecht gemäß Art.25 sowie im Daten-Rechts-
schutz gemäß Art.26, Pkt.1.1. (im Privatbereich).

2. In den übrigen in Pkt.1. nicht genannten Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn
der Versicherungsfall im Geltungsbereich gemäß Pkt.1. eintritt, die Wahrnehmung
rechtlicher Interessen jedoch in Österreich erfolgt und dafür die Zuständigkeit eines
staatlichen österreichischen Gerichtes oder einer österreichischen Verwaltungsbe-
hörde gegeben ist.

3. Überdies besteht im Zusammenhang mit Auslandsaufenthalten nach Unfällen mit
Körperschaden des Versicherungsnehmers oder der mitversicherten Familienange-
hörigen im Schadenersatz- und Straf-Rechtsschutz (Art.19) weltweiter Versiche-
rungsschutz, sofern die ununterbrochene Verweildauer im Ausland zwei Monate
nicht übersteigt. Die Höchstgrenze der vom Versicherer zu erbringenden Leistungen
beträgt EUR 50.000,--.

Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf die Übernahme von Kosten aus
Streitanteils- oder Erfolgshonorarvereinbarungen.

Artikel 5
Wer ist versichert und unter welchen Voraussetzungen können mitversicherte

Personen Deckungsansprüche geltend machen?
1. Versichert sind der Versicherungsnehmer und die in den Besonderen Bestimmungen

jeweils genannten mitversicherten Personen.

Ist in den Besonderen Bestimmungen und/oder in der Polizze die Mitversicherung
von Angehörigen vorgesehen, so umfasst der Versicherungsschutz

1.1. den Versicherungsnehmer

1.2. dessen in häuslicher Gemeinschaft mit ihm lebenden Ehegatten, eingetragenen
Partner oder Lebensgefährten

1.3. dessen bzw. deren Kinder (auch Enkel-, Adoptiv-, Pflege- und Stiefkinder; En-
kelkinder jedoch nur, wenn sie in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versiche-
rungsnehmer leben)

1.3.1. bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres

1.3.2. ab der Vollendung des 18. Lebensjahres bis zur Vollendung des 25. Lebens-
jahres, sofern sie kein eigenes regelmäßiges Einkommen haben und in der
Berufsausbildung stehen bzw. den ordentlichen Präsenzdienst, Wehrersatz-
dienst oder das FreiwilligeSozialjahr ableisten

1.3.3. ab der Vollendung des 18. Lebensjahres ohne Altersbegrenzung, wenn für sie
ein gesetzlicher oder gerichtlicher Erwachsenenvertreter gemäß §§ 268ff
ABGB (siehe Anhang) gerichtlich bestellt ist.

Die für den Versicherungsnehmer getroffenen Bestimmungen gelten sinngemäß
auch für die mitversicherten Personen; das trifft insbesondere auch für die Erfüllung
der Obliegenheiten (Art.8) zu.

2. Mitversicherte Personen können Deckungsansprüche gegenüber dem Versicherer
nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmers geltend machen.

Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, seine Zustimmungzu widerrufen, wenn mit-
versicherte Personen Versicherungsschutz für die Anfechtung einer Entscheidung
oder die Einleitung eines anderen Verfahrens verlangen. Der Versicherungsschutz
entfällt ab dem Zeitpunkt, zu dem die entsprechende Erklärung des Versicherungs-
nehmers beim Versicherer einlangt.

3. Der Anspruch des Versicherungsnehmers auf Versicherungsschutz geht auf die Ver-
lassenschaft oder die eingeantworteten Erben des Versicherungsnehmers über,
wenn der Versicherungsfall vor dessen Ableben eingetreten ist.

4. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Personen, für deren Unterhalt der
Versicherungsnehmer nach dem Gesetz zu sorgen hatte, wenn sie aufgrund des
Ablebens des Versicherungsnehmers eigene Schadenersatzansprüche geltend ma-
chen.

Artikel 6
Welche Leistungen erbringt der Versicherer?

1. Verlangt der Versicherungsnehmer Versicherungsschutz, übernimmt der Versiche-
rer im Fall seiner Leistungspflicht die ab dem Zeitpunkt der Geltendmachung des
Deckungsanspruches entstehenden Kosten gemäß Pkt.6., soweit sie für die Wahr-
nehmung der rechtlichen Interessen des Versicherungsnehmers notwendig sind.

2. Vor dem Zeitpunkt der Geltendmachung des Deckungsanspruches entstandene
Kosten sind nur insoweit versichert, als sie der Versicherer auch bei vorheriger Ab-
stimmung und Prüfung seiner Leistungspflicht zu tragen gehabt hätte (Art.8).

3. Notwendig sind die Kosten, wenn die Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung
zweckentsprechend und nicht mutwillig ist und hinreichende Aussicht auf deren Er-
folg besteht.

Die Prüfung der Erfolgsaussicht gemäß Art.9 unterbleibt im Straf-, Führerschein- und
Beratungs-Rechtsschutz.

4. Der Versicherungsschutz erstreckt sich, soweit die Besonderen Bestimmungen
nichts anderes vorsehen (Art.20, 21, 24 und 25), auf die Wahrnehmung rechtlicher
Interessen

4.1. außergerichtlich durch den Versicherer oder durch eine von ihm beauftragte zur
berufsmäßigen Parteienvertretung befugte Person

4.2. vor staatlichen Gerichten sowie vor Verwaltungsbehörden durch eine zur berufs-
mäßigen Parteienvertretung befugte Person in allen Instanzen, jedoch nicht auf die
Vertretung vor dem Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshof.

4.3 Wenn und soweit dies in den Besonderen Bestimmungen vorgesehen ist (vgl.
Art.20 und Art.25), umfasst der Versicherungsschutz darüber hinaus außergericht-
liche Konfliktlösung durch Mediation gemäß Art.6, Pkt.6.10.

5. Für das Verfahren vor dem Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshof besteht Versi-
cherungsschutz nur dann, wenn und insoweit dies in den Besonderen Bestimmun-
gen ausdrücklich vorgesehen ist (Art.17, 18, 20, 21 und 28).

6. Der Versicherer zahlt

6.1. die angemessenen Kosten des für den Versicherungsnehmer tätigen Rechtsan-
waltes bis zur Höhe des Rechtsanwaltstarifgesetzes oder, sofern dort die Entloh-
nung für anwaltliche Leistungen nicht geregelt ist, bis zur Höhe der Allgemeinen
Honorarkriterien;

In gerichtlichen Verfahren werden Nebenleistungen des Rechtsanwaltes maximal
in Höhe des nach dem jeweiligen Tarif zulässigen Einheitssatzes eines am Ort des
in 1. Instanz zuständigen Gerichtes ansässigen Rechtsanwaltes gezahlt.

Haben am Ort dieses Gerichtes nicht mindestens 4 Rechtsanwälte ihren Kanzlei-
sitz, übernimmt der Versicherer die tariflich vorgesehenen Mehrkosten aus der
Sprengelfremdheit. Diese Bestimmungen sind sinngemäß auch auf die Vertretung
vor Verwaltungsbehörden und Verwaltungsgerichten anzuwenden.

Wird anstelle des Rechtsanwaltes eine andere zur berufsmäßigen Parteienvertre-
tung befugte Person tätig, werden deren Kosten nach den für sie geltenden Richt-
linien, maximal jedoch bis zur Höhe des Rechtsanwaltstarifgesetzes übernommen.

Im Ausland werden die angemessenen Kosten einer zur berufsmäßigen Parteien-
vertretung befugten Person nach den dort geltenden Richtlinien übernommen.

6.2. die dem Versicherungsnehmer zur Zahlung auferlegten Vorschüsse und Gebühren
für die von einem Gericht oder einer Verwaltungsbehörde beigezogenen Sachver-
ständigen, Dolmetscher und Zeugen sowie Vorschüsse und Gebühren für das ge-
richtliche oder verwaltungsbehördliche Verfahren;

Nicht ersetzt werden Kosten für Urteilsveröffentlichungen und strafrechtliche Voll-
zugsmaßnahmen.

6.3. im Zivilprozess auch die Kosten der Gegenseite, soweit der Versicherungsnehmer
zu deren Zahlung verpflichtet ist;

Unter den gleichen Voraussetzungen trägt der Versicherer im Strafverfahren auch
die Kosten des Schriftsatzes der Subsidiaranklage.

6.4. die Kosten der Hin- und Rückfahrt des Versicherungsnehmers zu und von einem
ausländischen Gericht, wenn sein Erscheinen als Beschuldigter oder Partei von
diesem angeordnet wurde oder zur Vermeidung von Rechtsnachteilen erforderlich
ist;

Eine Kostenerstattung erfolgt bis zur Höhe der Kosten der Bahnfahrt zweiter Klasse
einschließlich Zuschlägen. Steht dieses Transportmittel nicht zur Verfügung, er-
setzt der Versicherer die Kosten eines vergleichbaren öffentlichen Verkehrsmittels
(Autobus, Fähre) bis zum nächstgelegenen Bahnanschluss. Ist der Ort der Einver-
nahme mehr als 1.500 km vom Wohnsitz des Versicherungsnehmers entfernt, er-
folgt eine Kostenerstattung für einen Linienflug der Economy-Klasse.

6.5. vorschussweise jene Beträge, die vom Versicherungsnehmer im Ausland aufge-
wendet werden müssten, um einstweilen von Strafverfolgungsmaßnahmen ver-
schont zu bleiben (Strafkaution). Dieser Vorschuss ist vom Versicherungsnehmer
innerhalb von sechs Monaten ab Zahlung durch den Versicherer zurückzuzahlen;
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6.6. Kosten gemäß Pkt.6.1., Pkt.6.2. und Pkt.6.4. exklusive Umsatzsteuer, wenn der
Versicherungsnehmer vorsteuerabzugsberechtigt ist;

6.7. Kosten gemäß Pkt.6.1., Pkt.6.2. und Pkt.6.4. unbeschadet anderer gesetzlicher
Bestimmungen, wenn und solange Teilzahlungen durch die Gegenseite Kapital
und Zinsen nicht übersteigen (ausgenommen Inkassofälle gemäß Art.23,
Pkt.2.3.3.);

6.8 im Falle der Uneinbringlichkeit eines rechtskräftig zugesprochenen Schmerzens-
geldes oder Verdienstentganges auf Grund einer Körperverletzung oder Tötung
der versicherten Person den rechtskräftig zugesprochenen Betrag innerhalb der
Versicherungssumme, wenn der Anspruch innerhalb von 6 Monaten ab Rechts-
kraft des Urteils trotz der vom Versicherer gesetzten Exekutionsmaßnahmen nicht
einbringlich gemacht werden kann.

Der Anspruch geht im Ausmaß der Bevorschussung auf den Versicherer über und
sind Eingänge vorerst auf diese vom Versicherer bevorschussten Beträge anzu-
rechnen und erst dann auf restliches Kapital, Zinsen und Kosten.

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, den Versicherer bei der Geltendma-
chung dieser Ansprüche zu unterstützen und ihm auf Verlangen eine Abtretungs-
erklärung auszustellen.

6.9. im Straf-Rechtsschutz des Art.17, Pkt.2.2., Art.18, Pkt.2.2. und Art.19, Pkt.2.2. bei
staatsanwaltschaftlichen Diversionsmaßnahmen im Sinn der §§ 198 ff. Strafpro-
zessordnung (StPO – siehe Anhang) ab dem Zeitpunkt der Mitteilung des Staats-
anwaltes über die Möglichkeit einer Diversionsmaßnahme oder ab dem Zeitpunkt
der Kontaktaufnahme durch einen Konfliktregler in Fällen des außergerichtlichen
Tatausgleichs auch die notwendigen Kosten anwaltlicher Beratungs- und Vertre-
tungsverhandlungen sowie einen allfälligen Pauschalkostenbeitrag bis maximal
EUR 1.000,--.

Werdendem Versicherungsnehmer Gebühren eines vom Staatsanwalt beigezoge-
nen Sachverständigen oder Dolmetschers auferlegt, erhöht sich das Kostenlimit
auf EUR 1.500,--.

Kein Versicherungsschutz besteht in den Fällen des Art.17, Pkt.1.3. und Art.18,
Pkt.1.2.

6.10. in Fällen außergerichtlicher Konfliktlösung durch Mediation

6.10.1.die ab der 2. Mediationssitzung auf den Versicherungsnehmer entfallenden
Honorarkosten des Mediators und die Kosten der Verfassung der abschließen-
den Mediationsvereinbarung (Punktation) bis maximal EUR 2.500,--. Sind auch
nicht versicherte Personen als Partei am Mediationsverfahren beteiligt, trägt der
Versicherer die Kosten anteilig im Verhältnis versicherter zu nicht versicherten
Personen.

6.10.2.Scheitert die Mediation und verlangt der Versicherungsnehmer Deckung für die
Vertretung vor Gericht oder einer Verwaltungsbehörde, zahlt der Versicherer die
Kosten für maximal drei zweistündige Mediationssitzungen.

6.10.3.Die Versicherungsleistung für Mediation erstreckt sich nicht auf Kosten beigezo-
gener Sachverständiger, sowie Kosten der Verfassung formalrechtlich wirksa-
mer Schriftsätze, Vereinbarungen und Behördeneingaben, wie von Dienstverträ-
gen, Mietverträgen, Grenzberichtigungsanträgen, Servitutsverträgen, etc.

6.11 in Fällen außergerichtlicher Streitschlichtung durch Streitschlichtungsstellen die
auf den Versicherungsnehmer entfallenden Kosten bis maximal EUR 2.500,--.
Sind auch nicht versicherte Personen als Partei am Streitschlichtungsverfahren
beteiligt, trägt der Versicherer die Kosten anteilig im Verhältnis versicherter zu
nicht versicherten Personen.

6.12 Der Versicherer hat die Leistungen nach Pkt. 6 zum Zeitpunkt ihrer Fälligkeit zu
erbringen.

Die Leistung gemäß Pkt.6.1. ist fällig, sobald der Rechtsvertreter die Angelegen-
heit endgültig außergerichtlich erledigt hat oder das Verfahren rechtskräftig be-
endet ist und dem Versicherungsnehmer eine Honorarnote schriftlich gelegt
wurde.

Der Versicherungsnehmer kann eine Zwischenabrechnung frühestens dann ver-
langen, wenn bei Verfahren über mehrere Instanzen eine Instanz beendet ist
und dem Versicherungsnehmer eine Honorarnote schriftlich gelegt wurde.

Die Leistung gemäß Pkt.6.2. bis 6.5. ist fällig, sobald der Versicherungsnehmer
zu deren Zahlung verpflichtet ist oder diese Verpflichtung bereits erfüllt hat.

7. Die Leistungspflicht des Versicherers ist begrenzt wie folgt:

7.1. Die Höchstgrenze der vom Versicherer in einem Versicherungsfall für den Versi-
cherungsnehmer und die mitversicherten Personen zu erbringenden Leistungen
bildet die im Zeitpunkt des Versicherungsfalles laut Vertrag gültige Versicherungs-
summe.

7.2. Bei mehreren Versicherungsfällen, die einen ursächlich und zeitlich zusammen-
hängenden, einheitlichen Vorgang darstellen, steht die Versicherungssumme nur
einmal zur Verfügung. Ihre Höhe bestimmt sich nach dem Zeitpunkt des ersten
Versicherungsfalles.

7.3. Genießen mehrere Versicherungsnehmer zur Wahrnehmung ihrer rechtlichen In-
teressen Versicherungsschutz aus einem oder mehreren Versicherungsverträgen
und sind ihre Interessen aufgrund der gleichen oder einer gleichartigen Ursache

gegen den/dieselben Gegner gerichtet, ist der Versicherer berechtigt, seine Leis-
tungspflicht vorerst

- auf die außergerichtlicheWahrnehmung durch von ihm ausgewählte Rechtsver-
treter,

- auf gegebenenfalls notwendige Anschlusserklärungen als Privatbeteiligte und
auf die Forderungsanmeldungen in Insolvenzverfahren sowie

- auf notwendige Musterverfahren zu beschränken. Die dem Versicherer für die
Vorbereitung und Durchführung von Musterverfahren entstehenden Kosten wer-
den nach Kopfteilen auf die Versicherungssummen aller betroffenen Versiche-
rungsnehmer angerechnet.

Werden vom Versicherer Gemeinschaftsklagen oder sonstige gemeinschaftliche
Formen der gerichtlichen Interessenwahrnehmung organisiert oder empfohlen und
nimmt der Versicherungsnehmer freiwillig daran teil, oder werden mehrere Klagen
vom Gericht verbunden, übernimmt der Versicherer die dem einzelnen Versiche-
rungsnehmer entstehenden Kosten bis zu maximal EUR 25.000,--.

Wennund sobald die Versicherungsnehmer durch diese Maßnahmen nicht ausrei-
chend gegen einen Verlust ihrer Ansprüche durch drohende Verjährung geschützt
sind, übernimmt der Versicherer die Kosten für die individuelle, gerichtliche Gel-
tendmachung von Ansprüchen zur Hemmung/Unterbrechung der Verjährung bis
zu maximal EUR 25.000,--. Ist nach Klärung der für alle betroffenen Versicherungs-
nehmer maßgeblichen Vorfragen noch die gerichtliche Geltendmachung individu-
eller Ansprüche notwendig, besteht dafür Versicherungsschutz in vollem Umfange.

Leistungen gemäß Pkt.7.3. sind auf die Versicherungssummeanzurechnen.

Sofern der Versicherungsschutz die Vertretung in Verfahren vor Verwaltungsbe-
hörden und Verwaltungsgerichten bzw. vor dem Verfassungs- oder Verwaltungs-
gerichtshof umfasst, können diese Bestimmungen sinngemäß angewandt werden.

7.4. Bei einem Vergleich trägt der Versicherer die Kosten nur in dem Umfang, der dem
Verhältnis des Obsiegens zum Unterliegen entspricht.

7.5. Nach Vorliegen eines Exekutionstitels (z.B. Urteil) trägt der Versicherer Kosten der
Rechtsverwirklichung für höchstens fünf Exekutionsversuche einschließlich der
Anmeldung der Forderung in einem Insolvenzverfahren, begrenzt mit EUR 10.000,-
-.

Bei einem Insolvenzverfahren über das Vermögen des Gegners vor Vorliegen ei-
nes rechtskräftigen Titels übernimmt der Versicherer neben den Kosten der An-
meldung der Forderung ausschließlich die Kosten des durch eine Bestreitung not-
wendigen Zivilverfahrens.

Der Versicherer übernimmt, ausgenommen in den Fällen des Art.23, Pkt.2.3. (All-
gemeiner Vertrags-Rechtsschutz für den Betriebsbereich), über den Umfang des
Art.6, Pkt.7.5. hinaus nach Vorliegen eines rechtskräftigen Exekutionstitels die
Kosten für die Ausforschung des Aufenthaltes und der Vermögensverhältnisse des
Schuldners bis zu einem Betrag von maximal EUR 2.500,--durch eine vom Versi-
cherer ausgewählte und beauftragte Institution (Detektei, Wirtschaftsdienst,Kredit-
schutzorganisation etc.).

7.6. Treffen in einem Zivilverfahren Ansprüche zusammen, für die teils Versicherungs-
schutz besteht, teils nicht, trägt der Versicherer nur jene Kosten, die auch ohne
Berücksichtigung der nicht unter Versicherungsschutz stehenden Ansprüche von
ihm zu übernehmen wären. Lässt sich die Leistungspflicht danach nicht bestim-
men, trägt der Versicherer die Kosten anteilig im Verhältnis der Streitwerte (Be-
messungsgrundlagen) zueinander.

Werden in einem Zivilverfahren vom Gegner Forderungen aufrechnungsweise gel-
tend gemacht, für deren Abwehr kein Versicherungsschutz besteht, trägt der Ver-
sicherer nur die Kosten, die der Versicherungsnehmer nach den Kostenersatzbe-
stimmungen der Zivilprozessordnung zu tragen hätte, wenn nur seine Aktivforde-
rung Gegenstand des Prozesses gewesen wäre.

Bei einem Vergleich gilt Pkt.7.4. bezogen auf die unter Versicherungsschutz ste-
henden Ansprüche.

7.7. Sind mehrere Delikte Gegenstand eines Strafverfahrens, für die teils Versiche-
rungsschutz besteht, teils nicht, trägt der Versicherer die Kosten anteilig im Ver-
hältnis der Bemessungsgrundlagen für die Honorierung anwaltlicher Leistungen
zueinander.

7.8. Erfolgt die Wahrnehmung rechtlicher Interessen durch versicherte und nicht versi-
cherte Personen in einem Verfahren oder in verbundenen Verfahren, so trägt der
Versicherer die Kosten anteilig im Verhältnis versicherter zu nicht versicherten Per-
sonen.

8. Im Versicherungsvertrag kann vereinbart werden, dass der Versicherungsnehmer
einen Teil der Kosten selbst trägt (Selbstbeteiligung).

Artikel 7
Was ist vom Versicherungsschutz ausgeschlossen?

1. Kein Versicherungsschutz besteht für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen

1.1. in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit Kriegsereignissen, inne-
ren Unruhen, Terroranschlägen oder Gewalttätigkeiten anlässlich einer öffentli-
chen Ansammlung oder Kundgebung, von Streiks oder Aussperrungen;
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1.2. in typischem Zusammenhang mit

- Katastrophen. Eine Katastrophe liegt vor, wenn durch ein Naturereignis oder ein
sonstiges Ereignis dem Umfang nach eine außergewöhnliche Schädigung von
Menschen oder Sachen eingetreten ist oder unmittelbar bevorsteht.

- Ereignissen, die auf allmählicheEinwirkungen zurückzuführen sind. Dieser Aus-
schluss gilt nicht im Rechtsschutz für Grundstückseigentum und Miete (Art.24)
für die Geltendmachung und Abwehr nachbarrechtlicherAnsprüche aufgrund all-
mählicher Einwirkungen, wenn die Einwirkungen von unmittelbar benachbarten
Grundstücken ausgehen oder durch die Einwirkungen unmittelbar benachbarte
Grundstücke betroffen sind.

1.3. in unmittelbarem oder mittelbaremZusammenhangmit nuklearen Ereignissen; mit
genetischen Veränderungen oder gentechnisch veränderten Organismen; oder
mit Auswirkungen elektromagnetischer Felder oder Infraschall.

Dieser Ausschluss gilt nicht, soweit eine humanmedizinische Behandlung zu-
grunde liegt;

1.4. in typischem Zusammenhang mit hoheitlichen Anordnungen, die vom Gesetzge-
ber (= Gesetze) oder von Organen der Verwaltung (= Verordnungen, Bescheide)
anlässlich einer Ausnahmesituation getroffen werden, um ihre Folgen für die öf-
fentliche Gesundheit oder die öffentliche Sicherheit einzudämmen. Eine Ausnah-
mesituation liegt vor, wenn das gesellschaftliche Leben temporär wesentlich be-
einträchtigt ist. Als Ausnahmesituationen infrage kommen insbesondere der Aus-
bruch eines Krieges, einer Epidemie oder einer Pandemie, atomare Katastrophen,
überregionale Ausfälle bei der Energieversorgung („Blackout“) sowie Elementar-
ereignisse (Überschwemmungen, Hagel, Erdbeben, großflächige Brände).

1.5. aus dem Bereich des Immaterialgüterrechtes und im Zusammenhang mit Verträ-
gen, die Immaterialgüterrechte zum Gegenstand haben;

1.6. aus dem Bereich des Kartell- oder sonstigen Wettbewerbsrechtes;

1.7. aus dem Bereich des Gesellschafts-, Genossenschafts- und Vereinsrechtes, des
Rechtes der Stillen Gesellschaften sowie des Rechtes der Kirchen und Religions-
gemeinschaften;

1.8. aus Anstellungsverträgen gesetzlicher Vertreter juristischer Personen sowie aus
dem Bereich des Handelsvertreterrechtes;

1.9. aus dem Bereich des Steuer-, Zoll- und sonstigen Abgabenrechtes;

1.10. aus dem Bereich des Disziplinarrechtes;

1.11. im ursächlichen Zusammenhang mit

a)dem Erwerb einer Wohnung oder eines Gebäudes samt Grundstück oder der
Errichtung bzw. baubehördlich genehmigungs- bzw. bewilligungspflichtigen
oder anzeige- bzw. meldepflichtigenVeränderung von Gebäuden, Gebäudetei-
len oder Grundstücken, die sich im Eigentum oder Besitz des Versicherungs-
nehmers befinden oder von ihm erworben werden;

b)der Planung eines unter a) genannten Vorhabens oder Maßnahme;

c) der Finanzierung eines unter a) genannten Vorhabens einschließlich des
Grundstückerwerbes;

d)Verträgen über Superädifikate und Timesharing,aus Teilnutzungsverträgen so-
wie aus Verträgen über Wiederkaufs-, Rückverkaufs-, oder Vorkaufsrechte an
unbeweglichen Sachen oder aus Vorverträgen über unbewegliche Sachen;

Dieser Ausschluss gilt nicht für die Geltendmachung von Personenschäden sowie
im Straf-Rechtsschutz;

1.12. aus Versicherungsverträgen;

1.13. in ursächlichem Zusammenhang mit Schäden, die auf Asbest oder asbesthaltige
Materialien zurückzuführen sind;

1.14. in ursächlichem Zusammenhang mit Spiel- und Wettverträgen, Gewinnzusagen
oder vergleichbaren Mitteilungen;

1.15. aus dem Bereich des Vergaberechtes;

1.16. im ursächlichen Zusammenhang mit der Anlage von Vermögen in Finanzinstru-
menten gemäß § 1 Z 4 BörseG 2018 iVm § 1 Z.7 WAG 2018 (siehe Anhang) und
der damit zusammenhängenden Beratung, Vermittlung und Verwaltung.

1.17. im Zusammenhang mit der Anlage von Vermögen in virtuelle oder Krypto-Wäh-
rungen sowie deren Verwendung, insbesondere dem Ankauf und Verkauf von di-
gitalen Währungen (Kryptowährungen), dem Tausch in und von Kryptowährun-
gen, der Generierung und Verwendung von Kryptowährungen, Fehlern in der
Kryptowährungen zugrundeliegenden Registrierung und Datenverarbeitung (wal-
lets, Blockchain, etc.) und der damit im Zusammenhang stehenden Beratung, Ver-
mittlung und Verwaltung.

2. Vom Versicherungsschutz sind ferner ausgeschlossen

2.1. die Wahrnehmung rechtlicher Interessen mehrerer Versicherungsnehmer dessel-
ben Rechtsschutzversicherungsvertrages untereinander, mitversicherter Perso-
nen untereinander und mitversicherter Personen gegen den Versicherungsneh-
mer; die Wahrnehmung rechtlicher Interessen zwischen Lebensgefährten ist auch

dann ausgeschlossen, wenn die häusliche Gemeinschaft aufgehoben ist, sofern
die Interessenwahrnehmung im Zusammenhang mit der Lebensgemeinschaft
steht;

2.2. Auseinandersetzungen aus Verträgen, mit denen durch Wechselbegebung, Ver-
gleich, Anerkenntnis oder ähnliche Vereinbarungen eine neue Rechtsgrundlage
geschaffen wurde, es sei denn, ohne die neue Rechtsgrundlage wäre Versiche-
rungsschutz gegeben;

2.3. die Geltendmachung von Forderungen, die an den Versicherungsnehmer abgetre-
ten wurden, und die Abwehr von Haftungen aus Verbindlichkeiten anderer Perso-
nen, die der Versicherungsnehmer übernommen hat, wenn die Abtretung oder Haf-
tungsübernahme erfolgte, nachdem der Versicherungsfall eingetreten ist, oder
nachdem vom Versicherungsnehmer, Gegner oder einem Dritten eine den Versi-
cherungsfall auslösende Rechtshandlung oder Willenserklärung vorgenommen
wurde;

2.4. die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit einem über das
Vermögen des Versicherungsnehmers beantragten Insolvenzverfahrens;

2.5. Versicherungsfälle, die der Versicherungsnehmer vorsätzlich und rechtswidrig her-
beigeführt hat.

3. Neben diesen allgemeinen Ausschlüssen sind in den Besonderen Bestimmungen
spezielle Ausschlussregelungen enthalten (Art.17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 und
28).

4. Bei Versicherungsverträgen, deren Abschluss zum Betrieb eines Unternehmens des
Versicherungsnehmers gehört (Unternehmerverträge), besteht – unbeschadet der
übrigen Vertragsbestimmungen – Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem
keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Fi-
nanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der Republik Öster-
reich entgegenstehen.

Dies gilt auch für Wirtschafts-,Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos, die
durch die Vereinigten Staaten von Amerika erlassen werden, soweit dem nicht
Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder der Republik Österreich entgegen-
stehen.

Artikel 8
Welche Pflichten hat der Versicherungsnehmer zur Sicherung seines Deckungs-

anspruches zu beachten? (Obliegenheiten)
1. Verlangt der Versicherungsnehmer Versicherungsschutz, ist er verpflichtet,

1.1. den Versicherer unverzüglich, vollständig und wahrheitsgemäß über die jeweilige
Sachlage aufzuklären, ihm alle erforderlichen Unterlagen auf Verlangen vorzule-
gen und vor der Ergreifung von Maßnahmen zur Wahrnehmung rechtlicher Inte-
ressen die Bestätigung des Versicherungsschutzes (Art.9) durch den Versicherer
einzuholen;

1.2. dem Versicherer die Beauftragung des Rechtsvertreters (Art.10) zu überlassen,
dem Rechtsvertreter Vollmacht zu erteilen, ihn vollständig und wahrheitsgemäß
über die jeweilige Sachlage zu unterrichten und ihm auf Verlangen alle erforderli-
chen Unterlagen zur Verfügung zu stellen;

1.3. Kostenvorschreibungen, die ihm zugehen, vor ihrer Begleichung unverzüglich dem
Versicherer zur Prüfung zu übermitteln;

1.4. alles zu vermeiden, was die Kosten unnötig erhöht oder die Kostenerstattung durch
Dritte ganz oder teilweise verhindert;

1.5. bei der Geltendmachung oder Abwehr von zivilrechtlichen Ansprüchen außerdem

1.5.1. dem Versicherer vorerst die Möglichkeit einzuräumen, Ansprüche selbst inner-
halb angemessener Frist außergerichtlich durchzusetzen oder abzuwehren;

1.5.2. vor der gerichtlichenGeltendmachung oder Abwehr von Ansprüchen und vor der
Anfechtung einer gerichtlichen Entscheidung die Stellungnahme des Versiche-
rers zur Notwendigkeit der Maßnahmen (Art.6.3) und auch zur Aussicht auf Erfolg
einzuholen; der Abschluss von Vergleichen ist mit dem Versicherer abzustim-
men;

1.5.3. soweit seine Interessen nicht unbillig, insbesondere durch drohende Verjährung
beeinträchtigt werden, vor der gerichtlichen Geltendmachung von Ansprüchen
die Rechtskraft eines Strafverfahrens oder eines anderen Verfahrens, insbeson-
dere eines Musterverfahrens, abzuwarten, das tatsächliche oder rechtliche Be-
deutung für den beabsichtigten Rechtsstreit haben kann, oder vorerst nur einen
Teil der Ansprüche geltend zu machen und die Geltendmachung der verbleiben-
den Ansprüche bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den Teilanspruch zu-
rückzustellen.

2. Verletzt der Versicherungsnehmer eine der vorstehend genannten Obliegenheiten,
ist der Versicherer gemäß den Voraussetzungen und Begrenzungen des § 6 VersVG
(siehe Anhang), von der Verpflichtung zur Leistung frei.

3. Neben diesen allgemeinen Obliegenheiten sind in den Artikeln 13, 17, 18 und 19
spezielle Obliegenheiten geregelt.
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Artikel 9
Wann und wie hat der Versicherer zum Deckungsanspruch des Versicherungs-

nehmers Stellung zu nehmen?
Was hat bei Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Versicherer und dem

Versicherungsnehmer über die Art der Vorgangsweise oder die Erfolgsaussich-
ten zu geschehen? (Schiedsgutachterverfahren)

1. Der Versicherer hat binnen zwei Wochen nach Geltendmachung des Deckungsan-
spruches durch den Versicherungsnehmer und Erhalt der zur Prüfung dieses An-
spruches notwendigen Unterlagen und Informationen dem Versicherungsnehmer ge-
genüber in geschriebener Form den Versicherungsschutz grundsätzlich zu bestäti-
gen oder begründet abzulehnen.

Der Versicherer ist innerhalb der in Abs.1 genannten Frist berechtigt, diese durch
einseitige Erklärung um weitere zwei Wochen zu verlängern.

2. Davon unabhängig hat der Versicherer das Recht, jederzeit Erhebungen über den
mutmaßlichen Erfolg der Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung anzustellen.
Kommt er nach Prüfung des Sachverhaltes unter Berücksichtigung der Rechts- und
Beweislage zum Ergebnis,

2.1. dass hinreichende Aussicht besteht, in einem Verfahren im angestrebten Umfang
zu obsiegen, hat er sich zur Übernahme aller Kosten nach Maßgabe des Art.6
(Versicherungsleistungen) bereit zu erklären;

2.2. dass diese Aussicht auf Erfolg nicht hinreichend, d. h. ein Unterliegen in einem
Verfahren wahrscheinlicher ist als ein Obsiegen, ist er berechtigt, die Übernahme
der an die Gegenseite zu zahlenden Kosten abzulehnen;

2.3. dass erfahrungsgemäß keine Aussicht auf Erfolg besteht, hat er das Recht, die
Kostenübernahme zur Gänze abzulehnen.

3. Für den Fall von Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Versicherer und dem
Versicherungsnehmer über die Erfolgsaussichten der Rechtsverfolgung oder
Rechtsverteidigung oder das Vorgehen zur Beilegung des Streitfalles, für den De-
ckung begehrt wird, kann der Versicherungsnehmer seinen Anspruch auf Versiche-
rungsschutz durch Beantragung eines Schiedsgutachterverfahrens oder ohne
Durchführung eines Schiedsgutachterverfahrens gemäß § 12 VersVG (siehe An-
hang) gerichtlich geltend machen.

4. Die gänzliche oder teilweise Ablehnung der Kostenübernahme wegen nicht hinrei-
chender oder fehlender Aussicht auf Erfolg oder sonstiger Meinungsverschiedenhei-
ten im Sinn des Pkt.3. ist dem Versicherungsnehmer unter Bekanntgabe der Gründe
und unter Hinweis auf die Möglichkeit eines Schiedsgutachterverfahrens gemäß
Pkt.5. in geschriebener Form mitzuteilen. Die bis zu diesem Zeitpunkt aufgelaufenen
Kosten sind vom Versicherer zu tragen, sofern die sonstigen Voraussetzungen des
Versicherungsschutzes vorliegen.

Unterlässt der Versicherer den Hinweis gemäß Abs.1, gilt der Versicherungsschutz
für die begehrte Maßnahme als anerkannt.

5. Verlangt der Versicherungsnehmer die Durchführung eines Schiedsgutachterverfah-
rens, so muss er innerhalb von 4 Wochen nach Erhalt der (Teil-) Ablehnung des
Versicherers unter gleichzeitiger Benennung eines Rechtsanwaltes die Einleitung
des Schiedsgutachterverfahrens in geschriebener Form, sofern nicht die Schriftlich-
keit vereinbart ist, beantragen.

Der Versicherer hat nach Einlangen des Antrages innerhalb von 14 Tagen seiner-
seits einen Rechtsanwalt in geschriebener Form namhaft zu machen und diesen mit
der Einleitung des Schiedsgutachterverfahrens zu beauftragen.

Versicherungsnehmer und Versicherer dürfen nur solche Rechtsanwälte als
Schiedsgutachter benennen, die im konkreten Streitfall noch nicht als Rechtsvertre-
ter tätig waren. Bei Anwaltsgesellschaften schließt die Vertretungstätigkeit eines An-
waltes alle anderen Anwälte von der Nominierung als Schiedsgutachter aus.

Kommen die beiden Rechtsanwälte zu einer einheitlichen Meinung, so sind Versi-
cherer und Versicherungsnehmer an diese Entscheidung gebunden.

Weichtdiese Entscheidung jedoch von der wirklichenSachlage erheblich ab, können
Versicherungsnehmer oder Versicherer gemäß § 64 (1) VersVG (siehe Anhang)
diese Entscheidung gerichtlich anfechten.

Treffen die beauftragten Rechtsanwälte innerhalb von vier Wochen keine oder keine
übereinstimmende Entscheidung, kann der Versicherungsnehmer seinen Anspruch
auf Versicherungsschutz gerichtlich geltend machen.

6. Die Kosten des Schiedsgutachterverfahrens sind im Verhältnis des Obsiegens zum
Unterliegen in diesem Verfahren vom Versicherer bzw. Versicherungsnehmer zu tra-
gen, wobei die Kostentragungspflicht des Versicherungsnehmers mit der Höhe sei-
ner eigenen Anwaltskosten begrenzt ist.

Kommt es zu keiner Einigung, trägt jede Seite die Kosten ihres Rechtsanwaltes.
Diese Kosten teilen das Schicksal der Kosten eines allfälligen Deckungsprozesses.

Artikel 10
Wer wählt den Rechtsvertreter aus, durch wen und wann wird dieser beauftragt

und was hat bei Vorliegen einer Interessenkollision zu geschehen?
1. Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, zu seiner Vertretung vor Gerichten oder

Verwaltungsbehörden, eine zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugte Person

(Rechtsanwalt, Notar etc.) frei zu wählen. Der Versicherer ist verpflichtet, den Versi-
cherungsnehmer auf sein Wahlrecht hinzuweisen, sobald dieser Versicherungs-
schutz für die Einleitung eines Gerichts- oder Verwaltungsverfahrens verlangt.

2. Darüber hinaus kann der Versicherungsnehmer zur sonstigen Wahrnehmung seiner
rechtlichen Interessen einen Rechtsanwalt frei wählen, wenn beim Versicherer eine
Interessenkollision entstanden ist.

Eine Interessenkollision liegt vor,

- wenn der Versicherungsnehmer aufgrund desselben Ereignisses Ansprüche aus
verschiedenen Versicherungsverträgen bei demselben Versicherer geltend
macht und das Rechtsschutz-Interesse des Versicherungsnehmers im Gegen-
satz zum wirtschaftlichen Interesse des Versicherers in einem anderen Versiche-
rungszweig steht, oder

- wenn in einer Zivilsache ein Gegner auftritt, dem der Versicherer aufgrund eines
anderen Versicherungsvertrages für dasselbe Ereignis den Versicherungsschutz
bestätigt hat.

Tritt eine Interessenkollision ein, hat der Versicherer dem Versicherungsnehmer von
diesem Sachverhalt unverzüglich Mitteilung zu machen und ihn auf sein Wahlrecht
hinzuweisen.

3. entfällt

4. Der Versicherer ist berechtigt, einen Rechtsvertreter auszuwählen:

4.1. wenn die versicherte außergerichtliche Wahrnehmung rechtlicher Interessen nicht
durch den Versicherer selbst vorgenommen wird;

4.2. in Fällen des Beratungs-Rechtsschutzes;

4.3. wenn innerhalb von einem Monat vom Versicherungsnehmer kein Rechtsvertreter
namhaft gemacht wird, nachdem ihn der Versicherer auf sein Wahlrecht und die
Folgen des Fristablaufes hingewiesen hat;

5. Der Versicherer ist verpflichtet, einen Rechtsvertreter auszuwählen, wenn der Versi-
cherungsnehmer bei der Geltendmachung seines Deckungsanspruches keinen
Rechtsvertreter namhaft macht und die sofortige Beauftragung eines Rechtsvertre-
ters zur Wahrung der rechtlichen Interessen erforderlich ist.

6. Die Beauftragung des Rechtsvertreters erfolgt durch den Versicherer im Namen und
im Auftrag des Versicherungsnehmers

6.1. im Strafverfahren, Verfahren wegen Entziehung der Lenkerberechtigung, bei Inan-
spruchnahme des Beratungs-Rechtsschutzes und bei Vorliegen einer Interessen-
kollision sofort;

6.2. in allen anderen Fällen nach Scheitern seiner außergerichtlichen Bemühungen
(Art.8, Pkt.1.5.).

7. Der Rechtsvertreter trägt dem Versicherungsnehmer gegenüber unmittelbar die Ver-
antwortung für die Durchführung seines Auftrages. Eine diesbezügliche Haftung des
Versicherers besteht nicht. Der Versicherer haftet aber für ein allfälligesVerschulden
bei der Auswahl eines Rechtsvertreters.

Artikel 11
Wann können Versicherungsansprüche abgetreten oder verpfändet werden und

wann gehen Ansprüche auf den Versicherer über?
1. Versicherungsansprüche können erst abgetreten oder verpfändet werden, wenn sie

dem Grunde und der Höhe nach endgültig festgestellt sind.

2. Ansprüche des Versicherungsnehmers auf Erstattung von Beträgen, die der Versi-
cherer für ihn geleistet hat, gehen mit ihrer Entstehung auf den Versicherer über.
Bereits an den Versicherungsnehmer zurückgezahlte Beträge sind dem Versicherer
zu erstatten.

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, den Versicherer bei der Geltendmachung
dieser Ansprüche zu unterstützen und ihm auf Verlangen eine Abtretungsurkunde
auszustellen.

Artikel 12
Was gilt als Versicherungsperiode, wann ist die Prämie zu bezahlen, wie werden
Teilzahlungen angerechnet, welche Mehraufwendungen und Zinsen hat der Ver-
sicherungsnehmer zu bezahlen, wann ist eine Geschäftsgebühr zu entrichten

und wann beginnt der Versicherungsschutz?
1. Als Versicherungsperiode gilt, wenn der Versicherungsvertrag nicht für eine kürzere

Zeit abgeschlossen ist, der Zeitraum eines Jahres, gerechnet vom Tag des Haupt-
fälligkeitstermines an, und zwar auch dann, wenn die Jahresprämie vertragsgemäß
in Teilbeträgen zu entrichten ist.

Der Hauptfälligkeitstermin ist jeweils der Erste jenes Monats, in dem die in der Po-
lizze ausgewiesene Versicherungsdauer endet.

2. Die erste oder einmalige Prämie einschließlich Steuern, ist vom Versicherungsneh-
mer gegen Übermittlung der Polizze sofort nach Abschluss des Versicherungsver-
trages (Zugang der Polizze oder einer gesonderten Antragsannahmeerklärung) und
Aufforderung zur Prämienzahlung zu zahlen.

Im Fall von Zahlungsrückständen werden beim Versicherer einlangende Zahlungen
vorrangig auf aushaftende Zinsen und Kosten - unabhängig davon, ob es sich um
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Zinsen und Kosten aus älteren oder jüngeren Prämienfälligkeiten handelt - dann je-
weils auf die ältesten, bereits fälligen Prämienforderungen angerechnet.

Im Fall des Zahlungsverzuges wird der Versicherer die aushaftenden Beträge in an-
gemessener und branchenüblicher Weise zunächst außergerichtlich beim Versiche-
rungsnehmer einmahnen. Der Versicherungsnehmer hat die dadurch verursachten
Mehraufwendungen, die als Mahnspesen verrechnet werden, dem Versicherer zu
ersetzen. Außerdem werden die aushaftenden Beträge, unabhängig von den sonsti-
gen Folgen der Nichtzahlung, vom Fälligkeitstag an bis zur vollständigen Erfüllung
der Zahlungsverpflichtung mit einem Zinssatz von 0,8 % je Monat verzinst.

Die nicht rechtzeitige Zahlung der ersten oder einmaligenPrämie einschließlichSteu-
ern berechtigt den Versicherer gemäß den Voraussetzungen des § 38 VersVG zum
Rücktritt vom Vertrag.

Die Folgeprämien sind zu den jeweils vereinbarten Fälligkeitsterminenzu zahlen. Die
Rechtsfolgen des Zahlungsverzugs mit Folgeprämien sind in den §§ 39 und 39a
VersVG geregelt.

3. Wird der Rechtsschutz-Versicherungsvertrag im Rahmen einer Bündelversicherung
abgeschlossen, stellen die einzelnen Sparten der Bündelversicherung rechtlich selb-
ständige Verträge dar.

Im Fall des Prämienzahlungsverzuges wird der aushaftende Betrag im Verhältnis der
für die einzelnen Sparten vereinbarten Prämien auf die einzelnen Verträge aufgeteilt.

4. Wirdder Vertrag aus Verschulden des Versicherungsnehmers oder sonst aus Grün-
den, die in der Sphäre des Versicherungsnehmers liegen, vorzeitig beendet, so ist
der Versicherungsnehmer verpflichtet, dem Versicherer eine angemessene Ge-
schäftsgebühr zu erstatten. Die Geschäftsgebühr beträgt 30 % der jeweiligen Jah-
resprämie, mindestens EUR 35,00, höchstens EUR 350,00.

5. Der Versicherungsschutz beginnt mit dem vereinbarten Versicherungsbeginn, je-
doch nur unter der Voraussetzung, dass der Versicherungsnehmer die erste oder
einmalige Prämie einschließlich Steuern rechtzeitig, das heißt innerhalb von 14 Ta-
gen oder ohne schuldhaften Verzug zahlt.

Die nähere Bestimmung des Beginns dieser Frist von 14 Tagen, die weiteren Vo-
raussetzungen für die Leistungsfreiheit bei Zahlungsverzug oder bei nur teilweiser
Zahlung der ersten oder einmaligen Prämie, die Bestimmung des Beginns des Ver-
sicherungsschutzes bei nicht rechtzeitiger Prämienzahlung sowie weitere Rechtsfol-
gen des Zahlungsverzugs sind in den §§ 38 und 39a VersVG geregelt.

Sind in den Besonderen Bestimmungen Wartefristen vorgesehen (Art.20 bis 29),
dann beginnt der Versicherungsschutz erst nach Ablauf dieser Wartefristen.

Artikel 13
Was gilt bei Vergrößerung oder Verminderung des versicherten Risikos?

1. Die Versicherung erstreckt sich, ausgenommen bei einer Versicherung nach Art.17,
Pkt.1.4., auch auf Erhöhungen und Erweiterungen des versicherten Risikos. Der Ver-
sicherungsnehmer ist jedoch verpflichtet, einen nach Abschluss des Versicherungs-
vertrages eingetretenen, für die Übernahme der Gefahr erheblichen Umstand dem
Versicherer längstens innerhalb eines Monats anzuzeigen.

2. Tritt nach Vertragsabschluss ein für die Übernahme der Gefahr erheblicher Umstand
ein, der nach dem Tarif eine höhere als die vereinbarte Prämie rechtfertigt, kann der
Versicherer die erhöhte Prämie vom Eintritt dieses Umstandes an verlangen.

Unrichtige oder unterbliebene Angaben zum Nachteil des Versicherers berechtigen
diesen, die Leistungen nur insoweit zu erbringen, als es dem Verhältnis der verein-
barten Prämie zu der Prämie entspricht, die bei richtigen und vollständigen Angaben
hätte gezahlt werden müssen. Diese Kürzung der Leistungen tritt nicht ein, wenn der
Versicherungsnehmer beweist, dass die Unrichtigkeit oder das Unterbleiben der An-
gaben nicht auf seinem Verschulden beruht (siehe § 6, Abs.1a VersVG im Anhang).

3. Wirddie höhere Gefahr nach den für den Geschäftsbetrieb des Versicherers maßge-
benden Grundsätzen auch gegen eine höhere Prämie nicht übernommen, kann der
Versicherer innerhalb eines Monates von dem Zeitpunkt an, in welchem er von dem
für die höhere Gefahr erheblichenUmstand Kenntnis erlangt hat, den Versicherungs-
vertrag unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat kündigen.

Bei unrichtigen oder unterbliebenen Angaben zum Nachteil des Versicherers ist die-
ser von der Verpflichtung zur Leistung frei, außer der Versicherungsnehmer beweist,
dass die Unrichtigkeit oder das Unterbleiben der Angaben nicht auf seinem Verschul-
den beruht (siehe § 6, Abs.1a VersVG im Anhang).

4. Tritt nach Vertragsabschluss ein für die Übernahme der Gefahr erheblicher Umstand
ein, der nach dem Tarif eine geringere als die vereinbarte Prämie rechtfertigt, kann
der Versicherungsnehmer verlangen, dass die Prämie vom Eintritt dieses Umstan-
des an herabgesetzt wird. Zeigt der Versicherungsnehmer diesen Umstand dem Ver-
sicherer später als einen Monat nach dessen Eintritt an, wird die Prämie vom Ein-
gang der Anzeige an herabgesetzt.

5. Wird eine erhebliche Erhöhung des versicherten Risikos gemäß den §§ 23-30
VersVG (sieheAnhang) durch Änderung oder Neuschaffung von Rechtsnormen oder
durch eine Änderung der Judikatur der Höchstgerichte bewirkt (§ 27 Abs.3 VersVG -
siehe Anhang), so kann der Versicherer innerhalb eines Jahres ab Inkrafttreten der
Rechtsnormen oder Veröffentlichung der geänderten Judikatur in geschriebener
Form

5.1. dem Versicherungsnehmer eine Änderung des Versicherungsvertrages anbieten,
oder

5.2. den Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

Das Angebot zur Änderung des Versicherungsvertrages gilt als angenommen, wenn
es nicht innerhalb eines Monats nach seinem Empfang in geschriebener Form, so-
fern nicht die Schriftlichkeit vereinbart ist, abgelehnt wird.

Bei Ablehnung des Angebotes gilt der Versicherungsvertrag als vom Versicherer ge-
kündigt. In diesem Fall endet der Versicherungsvertrag einen Monat nach Empfang
der Ablehnung.

Im Angebot zur Vertragsänderung hat der Versicherer auf diese Rechtsfolgen aus-
drücklich hinzuweisen.

Für die Prämienberechnung ist Art.15, Pkt.3.2 sinngemäß anzuwenden.

Artikel 14
(entfällt)

Artikel 15
Unter welchen Voraussetzungen verlängert sich der Versicherungsvertrag oder

endet er vorzeitig?
1. Der Vertrag gilt zunächst für die in der Polizze festgesetzte Dauer. Beträgt diese

mindestens ein Jahr, verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn er nicht
drei Monate vor Ablauf von einem der Vertragsteile in geschriebener Form, sofern
nicht Schriftlichkeit vereinbart ist, gekündigt wird. Für die Erklärung der Ablaufkündi-
gung steht die gesamte Vertragslaufzeit, unter Beachtung der zuvor bestimmten Frist
von drei Monaten, zur Verfügung.

Für Versicherungsverträge, deren Abschluss nicht zum Betrieb eines Unternehmens
des Versicherungsnehmers gehört (Verbraucherverträge) ist vereinbart, dass der
Versicherer den Versicherungsnehmer auf die Rechtsfolge der Vertragsverlänge-
rung bei unterlassener Kündigung frühestens sechs Monate, spätestens aber vier
Monate vor Ablauf der vereinbarten Laufzeit, besonders hinweisen wird.

Beträgt die vereinbarte Vertragsdauer weniger als ein Jahr, endet der Vertrag ohne
Kündigung.

2. Weist der Versicherungsnehmer nach, dass ein versichertes Risiko vor Ende der
Vertragslaufzeit weggefallen ist, wird auf seinen Antrag der Vertrag hinsichtlich die-
ses Risikos vorzeitig beendet.

Fällt eines von mehreren versicherten Risiken weg, so bleibt der Vertrag in entspre-
chend eingeschränktem Umfang bestehen.

Dem Versicherer gebührt die Prämie, die er hätte einheben können, wenn die Versi-
cherung von vornherein nur bis zu diesem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem
der Versicherer Kenntnis vom Risikowegfall erlangt. Der Versicherer ist berechtigt,
die für die längere Vertragsdauer eingeräumten Prämiennachlässe nachzuverrech-
nen.

3. Im Zusammenhang mit dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann der Versiche-
rungsvertrag unter folgenden Voraussetzungen gekündigt werden:

3.1. Der Versicherungsnehmer kann kündigen, wenn der Versicherer

- die Bestätigung des Versicherungsschutzes (Art.9, Pkt.1.) verzögert hat,

- die Ablehnung des Versicherungsschutzes (Art.9, Pkt.1.) verspätet, ohne Be-
gründung oder zu Unrecht ausgesprochen hat,

- die Ablehnung der Kostenübernahme gemäß Art.9, Pkt.4. ohne Angabe von
Gründen und/oder ohne Hinweis auf die Möglichkeit eines Schiedsgutachter-
verfahrens ausgesprochen hat.

Die Kündigung ist innerhalb eines Monats vorzunehmen

- nach Ablauf der Frist für die Bestätigung und/oder Ablehnung des Versiche-
rungsschutzes (Art.9, Pkt.1.),

- nach Zugang der unbegründeten oder ungerechtfertigten Ablehnung des Ver-
sicherungsschutzes bzw. nach Zugang der Ablehnung der Kostenübernahme
ohne Begründung und/oder Rechtsbelehrung,

- nach Rechtskraft des stattgebenden Urteiles im Fall einer Deckungsklage.

Die Kündigung kann mit sofortiger Wirkung oder zum Ende der laufenden Versi-
cherungsperiode erfolgen.

Dem Versicherer gebührt die auf die abgelaufene Versicherungszeit entfallende
anteilige Prämie. Der Versicherer verzichtet, die für die längere Vertragsdauer ein-
geräumten Prämiennachlässe nachzuverrechnen.

3.2. Der Versicherer kann kündigen, wenn

- der Versicherungsnehmer einen Anspruch arglistig oder mutwillig erhoben hat
und in allen Fällen des vollendeten oder auch bloß versuchten Versicherungs-
missbrauches durch den Versicherungsnehmer bzw. sonst aus dem Vertrag
Anspruchsberechtigten,

- der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich oder grob fahrläs-
sig herbeigeführt hat.

Die Kündigung ist innerhalb eines Monats vorzunehmen nach Kenntnis der Arglis-
tigkeit, der Mutwilligkeit, des Vorsatzes bzw. der groben Fahrlässigkeit oder des
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vollendeten bzw. bloß versuchten Versicherungsmissbrauches durch den Versi-
cherungsnehmer oder sonst aus dem Vertrag Anspruchsberechtigten.

Die Kündigung kann unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist erfolgen.
Falls der Versicherungsnehmer einen Anspruch arglistig erhoben hat, kann der
Versicherer mit sofortiger Wirkung kündigen.

Dem Versicherer gebührt die auf die abgelaufene Versicherungszeit entfallende
anteilige Prämie. Der Versicherer verzichtet, die für die längere Vertragsdauer ein-
geräumten Prämiennachlässe nachzuverrechnen.

3.3 Hat nach Eintritt eines Versicherungsfalles der Versicherer den Versicherungs-
schutz bestätigt, so sind beide Vertragspartner dann berechtigt, den Versiche-
rungsvertrag zu kündigen, wenn die gesamten Schadenszahlungen seit Beginn
des Vertrages, längstens jedoch innerhalb des letzten Jahres, die für diesen Zeit-
raum verrechnete Prämie übersteigen.

Beide Vertragspartner verzichten jedoch auf dieses Kündigungsrecht im Versiche-
rungsfall, wenn sich eine diese Grenze übersteigende Schadensbelastung aus ei-
nem einzelnen Schadensereignis oder aus dem Beratungs-Rechtsschutz ergibt.

Die Kündigung ist innerhalb eines Monats ab Bestätigung des Versicherungsschut-
zes vorzunehmen. Der Versicherer hat eine Kündigungsfrist von einem Monat ein-
zuhalten. Der Versicherungsnehmer kann nicht für einen späteren Zeitpunkt als
den Schluss der laufenden Versicherungsperiode kündigen.

Kündigt der Versicherungsnehmer, gebührt dem Versicherer die Prämie, die er
hätte einheben können, wenn die Versicherung von vornherein nur bis zum Zeit-
punkt der Beendigung des Vertrages beantragt worden wäre. Der Versicherer ist
berechtigt, die für die längere Vertragsdauer eingeräumten Prämiennachlässe
nachzuverrechnen.

Kündigt der Versicherer, gebührt dem Versicherer die auf die abgelaufene Versi-
cherungszeit entfallende anteilige Prämie. Der Versicherer verzichtet, die für die
längere Vertragsdauer eingeräumten Prämiennachlässe nachzuverrechnen.

4 Erlangt der Versicherer Kenntnis vom Tod des Versicherungsnehmers, kann er den
Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis mit einer Frist von einem
Monat kündigen. Dieses Kündigungsrecht gilt ebenso für die Verlassenschaft oder
die eingeantworteten Erben.

Artikel 16
In welcher Form sind Erklärungen abzugeben?

Der Rücktritt gemäß. § 5c VersVG (siehe Anhang) ist in geschriebener Form gegenüber
dem Versicherer zu erklären. Für sonstige Anzeigen und Erklärungen des Versiche-
rungsnehmers an den Versicherer ist die geschriebene Form erforderlich, sofern nicht
die Schriftform ausdrücklich und mit gesonderter Erklärung vereinbart wurde. Der ge-
schriebenen Form wird durch Zugang eines Textes in Schriftzeichen entsprochen, aus
dem die Person des Erklärenden hervorgeht (z.B. Telefax oder E-Mail). Schriftform be-
deutet, dass dem Erklärungsempfänger das Original der Erklärung mit eigenhändiger
Unterschrift des Erklärenden zugehen muss.

Besondere Bestimmungen

Artikel 17
Schadenersatz-, Straf- und Führerschein-Rechtsschutz für Fahrzeuge (Fahr-
zeug-Rechtsschutz) je nach Vereinbarung mit oder ohne Fahrzeug-Vertrags-

Rechtsschutz
1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?

Versicherungsschutz haben je nach Vereinbarung

1.1. der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Art.5, Pkt.1) für alle nicht be-
trieblich genutzten Fahrzeuge zu Land und zu Wasser sowie Anhänger, oder

1.2. der Versicherungsnehmer für alle betrieblich, beruflich und privat genutzten Fahr-
zeuge zu Land und zu Wasser sowie Anhänger, oder

1.3. der Versicherungsnehmer für ein oder mehrere in der Polizze bezeichnete Fahr-
zeuge zu Land, zu Wasser und in der Luft sowie Anhänger, oder

1.4 der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Art.5, Pkt.1) für alle nicht be-
trieblichgenutzten einspurigen Fahrzeuge zu Land und zu Wassersowie Anhänger
sowie für ein ausdrücklich in der Polizze genanntes nicht betrieblich genutztes
mehrspuriges Fahrzeug zu Land

die in ihrem Eigentum stehen, von ihnen gehalten werden, auf sie zugelassen oder
von ihnen geleast sind.

Der Versicherungsschutz erstreckt sich in allen vier Varianten auch auf den berech-
tigten Lenker und die berechtigten Insassen dieser Fahrzeuge.

2. Was ist versichert?

Der Versicherungsschutz umfasst

2.1. Schadenersatz-Rechtsschutz

für die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen aufgrund gesetzlicher
Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts wegen eines erlittenen Perso-

nen-, Sach- oder abgeleiteten Vermögensschadens, soweit diese aus der bestim-
mungsgemäßen Verwendung des versicherten Fahrzeuges entstehen sowie für
die Geltendmachung von dinglichen Herausgabeansprüchen, die versicherte Fahr-
zeuge zu Land und zu Wasser, Anhänger und Zubehör betreffen.

2.1.1. Kein Versicherungsschutz besteht für die Geltendmachung von Ansprüchen aus
schuldrechtlichen Verträgen sowie die Geltendmachung von Ansprüchen wegen
reiner Vermögensschäden, die aus der Verletzung gesetzlicher oder vertraglicher
Pflichten zwischen Vertragspartnern entstehen, über das Erfüllungsinteresse hin-
ausgehen, oder die aus der Verletzung vorvertraglicher Pflichten entstehen (nur
versicherbar in Pkt.2.4.).

2.1.2. Die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen für geschäftlich befördertes
Gut ist nur versichert, wenn dies besonders vereinbart ist.

2.2. Straf-Rechtsschutz

für die Verteidigung in Strafverfahren vor Strafgerichten, Verwaltungsbehörden
oder Verwaltungsgerichten wegen eines Verkehrsunfalls oder der Übertretung von
Verkehrsvorschriften.

Versicherungsschutz besteht bei gerichtlichen Strafverfahren ab Anklage, bei ver-
waltungsbehördlichen Strafverfahren ab der ersten Verfolgungshandlung.

Darüber hinaus besteht Versicherungsschutz für die Beiziehung eines Verteidigers
zur Vernehmung durch die Ermittlungsbehörden (Polizei, Staatsanwalt), sofern
auch sonst für das vorgeworfene Delikt grundsätzlich Versicherungsschutz beste-
hen würde bzw. nach Beendigung des Verfahrens Versicherungsschutz besteht.
Die Leistungen des Versicherers für diese Beiziehung eines Verteidigers sind mit
EUR 2.500,-- begrenzt.

2.2.1. Unter Verkehrsvorschriften sind die im Zusammenhang mit der Haltung und be-
stimmungsgemäßen Verwendung des Fahrzeuges geltenden Rechtsnormen zu
verstehen. Die Verletzung derartiger Vorschriften fällt abweichend von Art.7,
Pkt.2.5. unabhängig von der Verschuldensform unter Versicherungsschutz, wenn
sie nicht zum Zweck der Erzielung eines kommerziellen Vorteils begangen
wurde.

2.2.2. In Verwaltungsstrafverfahren besteht Versicherungsschutz nur dann, wenn mit
Strafverfügung eine Freiheitsstrafe (nicht Ersatzfreiheitsstrafe) oder eine Geld-
strafe von mehr als EUR 150,-- festgesetzt wird.

Werden in einer Strafverfügung mehrere Geldstrafen verhängt, besteht Versiche-
rungsschutz für das gesamte Verfahren, wenn zumindest eine Geldstrafe von
mehr als EUR 150,-- festgesetzt wird.

Kommt es ohne Erlassung einer Strafverfügung zur Einleitung eines ordentlichen
Verfahrens, besteht Versicherungsschutz für das gesamte Verfahren.

Unabhängig von der Höhe der Geldstrafe besteht Versicherungsschutz bei De-
likten, die eine Vormerkung im örtlichen Führerscheinregister oder den Entzug
der Lenkerberechtigung bewirken.

2.3. Führerschein-Rechtsschutz

für die Vertretung in Verfahren wegen Entziehung, Einschränkung, Erlöschen oder
vorläufiger Abnahme der Lenkerberechtigung, wenn das Verfahren im Zusammen-
hang mit einem Verkehrsunfall oder einer Übertretung von Verkehrsvorschriften
eingeleitet wurde.

In diesen Fällen umfasst der Versicherungsschutz auch die Vertretung im Verfah-
ren zur Wiederausfolgung der Lenkerberechtigung.

2.3.1. Kein Versicherungsschutz besteht, wenn das Verfahren wegen fehlender geisti-
ger oder körperlicher Eignung eingeleitet worden ist.

2.3.2. Sind sonstige Berechtigungen zum Führen von Fahrzeugen Gegenstand derarti-
ger Verfahren, gelten diese Bestimmungen sinngemäß.

2.4. Fahrzeug-Vertrags-Rechtsschutz

Wenn vereinbart, umfasst der Versicherungsschutz auch die Wahrnehmung rechtlicher
Interessen aus schuldrechtlichen Verträgen, die versicherte Fahrzeuge und An-
hänger einschließlichErsatzteile und Zubehör betreffen.

Als Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus schuldrechtlichen Verträgen gilt
auch die Geltendmachung und Abwehr von Ansprüchen wegen reiner Vermö-
gensschäden, die aus der Verletzung gesetzlicher oder vertraglicher Pflichten
zwischen Vertragspartnern entstehen, über das Erfüllungsinteresse hinausge-
hen, oder die aus der Verletzung vorvertraglicher Pflichten entstehen.

In Verbindung mit Fahrzeug-Rechtsschutz gemäß Pkt.1.1., 1.2. oder 1.4. erstreckt sich
dieser Versicherungsschutz auch auf die Wahrnehmung rechtlicher Interessen

2.4.1. aus Mietverträgen über Fahrzeuge, die selbst gelenkt werden;

Versicherungsschutz besteht auch für die Geltendmachung von eigenen
Schadenersatzansprüchen aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen
privatrechtlichen Inhalts wegen eines erlittenen Personen-, Sach- oder Ver-
mögensschadens, soweit sie nicht das vom Versicherungsnehmer gelenkte
Fahrzeug betreffen.

2.4.2. aus der Anschaffung des erstmals zur Versicherung gelangenden Fahrzeuges,
wenn der Rechtsschutzversicherungsvertrag für dieses Fahrzeug innerhalb ei-
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ner Wochenach der Anmeldung beginnt und aus Verträgen über die Anschaf-
fung weiterer Fahrzeuge zu Land und zu Wasser sowie Anhänger und von
Folgefahrzeugen,

wenn diese Fahrzeuge für die gemäß Pkt.1. jeweils vereinbarte Nutzung vorgese-
hen sind. In Verbindung mit Fahrzeug-Rechtsschutz gemäßPkt.1.4. besteht jedoch
kein Versicherungsschutz aus Verträgen über die Anschaffung weiterer mehrspu-
riger Fahrzeuge zu Land.

In Verbindung mit Fahrzeug-Rechtsschutz gemäß Pkt.1.3. besteht kein Versiche-
rungsschutz aus Verträgen über die Anschaffung eines Folgefahrzeuges gemäß
Pkt.5.2. Fahrzeuge auf Wechselkennzeichen gelten nicht als Folgefahrzeuge.

2.5. Erweiterte Deckung zu 2.1. bis 2.3.

Im Zusammenhang mit der Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen oder
einem Strafverfahren nach einem Verkehrsunfall sowie im Verfahren wegen Ent-
ziehung der Lenkerberechtigung umfasst der Versicherungsschutz auch die Kos-
ten für Rechtsmittel vor dem Verwaltungs- und Verfassungsgerichtshof.

3. Was ist nicht versichert?

Im Fahrzeug-Rechtsschutz besteht - neben den in Art.7 genannten Fällen - kein Ver-
sicherungsschutz für die Beteiligung an motorsportlichenWettbewerben (auch Wer-
tungsfahrten und Rallyes) und den dazugehörenden Trainingsfahrten.

4. Wann entfällt der Versicherungsschutz?

4.1. Als Obliegenheiten, deren Verletzung die Leistungsfreiheit des Versicherers ge-
mäß den Voraussetzungen und Begrenzungen des § 6 Abs. 2 VersVG (siehe An-
hang) bewirkt, gelten im Fahrzeug-Rechtsschutz,

4.1.1. dass der Lenker die behördliche Befugnis besitzt, das Fahrzeug zu lenken;

4.1.2. dass der Lenker sich im Zeitpunkt des Versicherungsfalles nicht in einem durch
Alkohol, Suchtgift oder Medikamentenmissbrauch beeinträchtigten Zustand be-
findet.

4.2. Als Obliegenheiten, deren Verletzung nach Eintritt des Versicherungsfalles die
Leistungsfreiheit des Versicherers gemäß den Voraussetzungen und Begren-
zungen des § 6 Abs. 3 VersVG (siehe Anhang) bewirkt, gelten im Fahrzeug-
Rechtsschutz,

4.2.1. dass der Lenker einer gesetzlichen Verpflichtung entspricht, seine Atemluft auf
Alkohol untersuchen, sich einem Arzt vorführen, sich untersuchen oder sich Blut
abnehmen zu lassen;

4.2.2. dass der Lenker nach einem Verkehrsunfall seinen gesetzlichen Verständigungs-
oder Hilfeleistungspflichten entspricht.

Die Verpflichtung zur Leistung bleibt gegenüber dem Versicherungsnehmer und den
mitversicherten Personen bestehen, soweit diese die Verletzung dieser Obliegenheiten
gemäß Pkt.4.1. und 4.2. weder kannten noch kennen mussten.

4.3. Leistungsfreiheit wegen Verletzung der Obliegenheiten nach den Punkten 4.1.2.
und 4.2. besteht nur dann, wenn der angeführte Umstand im Spruch oder in der
Begründung einer im Zusammenhang mit dem Versicherungsfall ergangenen
rechtskräftigen Entscheidung eines Gerichtes,einer Verwaltungsbehörde oder ei-
nes Verwaltungsgerichtes festgestellt worden ist. Vom Versicherer erbrachte Leis-
tungen sind zurückzuzahlen.

5. Wann verlängert sich der Versicherungsvertrag oder wann endet er vorzeitig?

5.1. Sind der Versicherungsnehmer und die mitversicherten Personen gemäß Pkt.1.1.
oder 1.4. oder der Versicherungsnehmer gemäß Pkt.1.2. seit mindestens einem
Monat nicht mehr Eigentümer, Halter, Zulassungsbesitzer oder Leasingnehmer ei-
nes Fahrzeuges, kann der Versicherungsnehmer die Aufhebung des Versiche-
rungsvertrages mit sofortiger Wirkung verlangen.

5.2. Wirdein nach Pkt.1.3. versichertes Fahrzeug vorübergehend aus dem Verkehr ge-
nommen, so wird dadurch der Versicherungsvertrag nicht berührt.

Wird ein nach Pkt.1.3. versichertes Fahrzeug veräußert oder fällt es auf sonstige
Weise weg, geht der Versicherungsschutz frühestens ab dem Zeitpunkt der be-
hördlichen Abmeldung des ursprünglich versicherten Fahrzeuges auf ein vorhan-
denes oder innerhalb von drei Monaten anzuschaffendes Fahrzeug der gleichen
Kategorie (Kraftrad, Kraftwagen, Sonderfahrzeug, etc.) über, das an die Stelle des
bisher versicherten Fahrzeuges tritt (Folgefahrzeug).

Die Veräußerung oder der sonstige Wegfall des Fahrzeuges und die Daten des
Folgefahrzeuges sind dem Versicherer jeweils innerhalb eines Monats anzuzeigen.
Unterlässt der Versicherungsnehmer diese Anzeige, ist der Versicherer unter den
in § 6 Abs.1a 2. Satz VersVG (siehe Anhang) genannten Voraussetzungen und
Begrenzungen von der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, für das Folge-
fahrzeug wurde das gleiche amtliche Kennzeichen ausgegeben oder es waren im
Zeitpunkt des Versicherungsfalles beim Versicherungsnehmer nicht mehr Fahr-
zeuge vorhanden, als bei ein und demselben Versicherer versichert waren.

Hat oder erwirbt der Versicherungsnehmer kein Folgefahrzeug oder wünscht er
keinen Versicherungsschutz für das Folgefahrzeug, ist er berechtigt, den Vertrag
hinsichtlich dieses Risikos mit sofortiger Wirkung zu kündigen. Die Kündigung ist
innerhalb von drei Monaten ab dem Zeitpunkt der behördlichen Abmeldung des
versicherten Fahrzeuges vorzunehmen.

Artikel 18
Schadenersatz-, Straf- und Führerschein-Rechtsschutz für Fahrzeuglenker

(Lenker-Rechtsschutz)
1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?

Versicherungsschutz haben je nach Vereinbarung

1.1. der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Art.5, Pkt.1), oder

1.2. der Versicherungsnehmer

als Lenker von Fahrzeugen, die nicht im Eigentum einer versicherten Person stehen,
nicht auf sie zugelassen sind bzw. nicht von ihr gehalten oder geleast werden.

Als Fahrzeug im Sinn dieser Bestimmungen gelten Fahrzeuge zu Land, zu Wasser und
in der Luft sowie Anhänger.

2. Was ist versichert?

Der Versicherungsschutz umfasst

2.1. Schadenersatz-Rechtsschutz

für die Geltendmachung von eigenen Schadenersatzansprüchen aufgrund gesetz-
licher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts wegen eines erlittenen
Personen-, Sach- oder Vermögensschadens, soweit sie nicht das vom Versiche-
rungsnehmer gelenkte Fahrzeug betreffen.

Kein Versicherungsschutz besteht für die Geltendmachung von Ansprüchen aus
schuldrechtlichen Verträgen sowie die Geltendmachung von Ansprüchen wegen
reiner Vermögensschäden, die aus der Verletzung vertraglicher Pflichten entste-
hen und über das Erfüllungsinteresse hinausgehen, oder aus der Verletzung vor-
vertraglicher Pflichten entstehen.

2.2. Straf-Rechtsschutz

für die Verteidigung in Strafverfahren vor Strafgerichten, Verwaltungsbehörden
oder Verwaltungsgerichten wegen eines Verkehrsunfalls oder der Übertretung von
Verkehrsvorschriften.

Versicherungsschutz besteht bei gerichtlichen Strafverfahren ab Anklage, bei ver-
waltungsbehördlichen Strafverfahren ab der ersten Verfolgungshandlung.

Darüber hinaus besteht Versicherungsschutz für die Beiziehung eines Verteidigers
zur Vernehmung durch die Ermittlungsbehörden (Polizei, Staatsanwalt), sofern
auch sonst für das vorgeworfene Delikt grundsätzlich Versicherungsschutz beste-
hen würde bzw. nach Beendigung des Verfahrens Versicherungsschutz besteht.
Die Leistungen des Versicherers für diese Beiziehung eines Verteidigers sind mit
EUR 2.500,-- begrenzt.

2.2.1. Unter Verkehrsvorschriften sind die im Zusammenhang mit der bestimmungsge-
mäßenVerwendung des Fahrzeuges geltenden Rechtsnormen zu verstehen. Die
Verletzung derartiger Vorschriften fällt abweichend von Art.7, Pkt.2.5. unabhän-
gig von der Verschuldensform unter Versicherungsschutz, wenn sie nicht zum
Zweck der Erzielung eines kommerziellen Vorteils begangen wurde.

2.2.2. In Verwaltungsstrafverfahren besteht Versicherungsschutz nur dann, wenn mit
Strafverfügung eine Freiheitsstrafe (nicht Ersatzfreiheitsstrafe) oder eine Geld-
strafe von mehr als EUR 150,-- festgesetzt wird.

Werden in einer Strafverfügung mehrere Geldstrafen verhängt, besteht Versiche-
rungsschutz für das gesamte Verfahren, wenn zumindest eine Geldstrafe von
mehr als EUR 150,-- festgesetzt wird.

Kommt es ohne Erlassung einer Strafverfügung zur Einleitung eines ordentlichen
Verfahrens, besteht Versicherungsschutz für das gesamte Verfahren.

Unabhängig von der Höhe der Geldstrafe besteht Versicherungsschutz bei De-
likten, die eine Vormerkung im örtlichen Führerscheinregister oder den Entzug
der Lenkerberechtigung bewirken.

2.3. Führerschein-Rechtsschutz

für die Vertretung in Verfahren wegen Entziehung, Einschränkung, Erlöschen oder
vorläufiger Abnahme der Lenkerberechtigung, wenn das Verfahren im Zusammen-
hang mit einem Verkehrsunfall oder einer Übertretung von Verkehrsvorschriften
eingeleitet wurde.

In diesen Fällen umfasst der Versicherungsschutz auch die Vertretung im Verfah-
ren zur Wiederausfolgung der Lenkerberechtigung.

2.3.1. Kein Versicherungsschutz besteht, wenn das Verfahren wegen fehlender geisti-
ger oder körperlicher Eignung eingeleitet wurde.

2.3.2. Sind sonstige Berechtigungen zum Führen von Fahrzeugen Gegenstand derarti-
ger Verfahren, gelten diese Bestimmungen sinngemäß.

2.4. Erweiterte Deckung

Im Zusammenhang mit der Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen oder
einem Strafverfahren nach einem Verkehrsunfall sowie im Verfahren wegen Ent-
ziehung der Lenkerberechtigung umfasst der Versicherungsschutz auch die Kos-
ten für Rechtsmittel vor dem Verwaltungs- und Verfassungsgerichtshof.
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3. Was ist nicht versichert?

Im Lenker-Rechtsschutz besteht - neben den in Art.7 genannten Fällen - kein Versi-
cherungsschutz für die Beteiligung an motorsportlichen Wettbewerben (auch Wer-
tungsfahrten und Rallyes) und den dazugehörenden Trainingsfahrten.

4. Wann entfällt der Versicherungsschutz?

4.1. Als Obliegenheiten, deren Verletzung die Leistungsfreiheit des Versicherers ge-
mäß den Voraussetzungen und Begrenzungen des § 6 Abs. 2 VersVG (siehe An-
hang) bewirkt, gelten im Lenker-Rechtsschutz,

4.1.1. dass der Lenker die behördliche Befugnis besitzt, das Fahrzeug zu lenken;

4.1.2. dass der Lenker sich im Zeitpunkt des Versicherungsfalles nicht in einem durch
Alkohol, Suchtgift oder Medikamentenmissbrauch beeinträchtigten Zustand be-
findet.

4.2. Als Obliegenheiten, deren Verletzung nach Eintritt des Versicherungsfalles die
Leistungsfreiheit des Versicherers gemäß den Voraussetzungen und Begrenzun-
gen des § 6 Abs. 3 VersVG (siehe Anhang) bewirkt, gelten im Fahrzeug-Rechts-
schutz,

4.2.1. dass der Lenker einer gesetzlichen Verpflichtung entspricht, seine Atemluft auf
Alkohol untersuchen, sich einem Arzt vorführen, sich untersuchen oder sich Blut
abnehmen zu lassen;

4.2.2. dass der Lenker nach einem Verkehrsunfall seinen gesetzlichen Verständigungs-
oder Hilfeleistungspflichten entspricht.

4.3. Leistungsfreiheit wegen Verletzung der Obliegenheiten nach den Punkten 4.1.2.
und 4.2. besteht nur dann, wenn der angeführte Umstand im Spruch oder in der
Begründung einer im Zusammenhang mit dem Versicherungsfall ergangenen
rechtskräftigen Entscheidung eines Gerichtes, einer Verwaltungsbehörde oder ei-
nes Verwaltungsgerichtes festgestellt worden ist. Vom Versicherer erbrachte Leis-
tungen sind zurückzuzahlen.

5. Wann endet der Versicherungsvertrag vorzeitig?

Weistder Versicherungsnehmer nach, dass er voraussichtlich dauernd daran gehin-
dert ist, ein Fahrzeug zu lenken oder dass er seine Tätigkeit als Berufsfahrer endgül-
tig aufgegeben hat, wird über sein Verlangen in geschriebener Form, sofern nicht die
Schriftlichkeit vereinbart ist, der Vertrag hinsichtlich dieses Risikos aufgelöst.

Artikel 19
Schadenersatz- und Straf-Rechtsschutz für den Privat-, Berufs- und Betriebsbe-

reich
Der Versicherungsschutz erstreckt sich je nach Vereinbarung auf den Privat-, Berufs-
und/oder Betriebsbereich.

1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?

Versicherungsschutz haben

1.1. im Privatbereich

der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Art.5, Pkt.1) für Versicherungs-
fälle, die den privaten Lebensbereich, also nicht den Berufs- oder Betriebsbereich
oder eine sonstige Erwerbstätigkeit betreffen; als sonstige Erwerbstätigkeit gilt jede
nicht beruflich oder betrieblich ausgeübte Tätigkeit mit dem Ziel daraus Einkünfte
zu erzielen.

1.2. im Berufsbereich

der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Art.5, Pkt.1) in ihrer Eigenschaft
als unselbständig Erwerbstätige für Versicherungsfälle, die mit der Berufsaus-
übung unmittelbar zusammenhängen oder auf dem direkten Weg von und zur Ar-
beitsstätte eintreten;

1.3. im Betriebsbereich

der Versicherungsnehmer für den versicherten Betrieb und alle Arbeitnehmer im
Sinn des § 51 ASGG für Versicherungsfälle, die mit dem Betrieb oder der Tätigkeit
für den Betrieb unmittelbar zusammenhängen oder auf dem direkten Weg von und
zur Arbeitsstätte eintreten.

2. Was ist versichert?

Der Versicherungsschutz umfasst

2.1. Schadenersatz-Rechtsschutz

für die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen aufgrund gesetzlicher
Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts wegen eines erlittenen Perso-
nen-, Sach- oder Vermögensschadens sowie für die Geltendmachung von dingli-
chen Herausgabeansprüchen an beweglichen körperlichen Sachen.

2.2. Straf-Rechtsschutz

für die Verteidigung in Strafverfahren vor Strafgerichten, Verwaltungsbehörden
oder Verwaltungsgerichten wegen fahrlässiger strafbarer Handlungen und Unter-
lassungen.

Versicherungsschutz besteht bei gerichtlichen Strafverfahren ab Anklage, bei ver-
waltungsbehördlichen Strafverfahren ab der ersten Verfolgungshandlung.

Darüber hinaus besteht Versicherungsschutz für die Beiziehung eines Verteidigers
zur Vernehmung durch die Ermittlungsbehörden (Polizei, Staatsanwalt), sofern
auch sonst für das vorgeworfene Delikt grundsätzlich Versicherungsschutz beste-
hen würde bzw. nach Beendigung des Verfahrens Versicherungsschutz besteht.
Die Leistungen des Versicherers für diese Beiziehung eines Verteidigers sind mit
EUR 2.500,-- begrenzt.

2.2.1. Bei einer Anklage wegen vorsätzlicher strafbarer Handlungen und Unterlassun-
gen wird rückwirkend Versicherungsschutz gegeben, wenn eine rechtskräftige
Verurteilung wegen Fahrlässigkeit, ein rechtskräftiger Freispruch oder eine end-
gültige Einstellung des Verfahrens erfolgt, weil es an genügend Gründen fehlt,
den Beschuldigten der Tat für verdächtig zu halten, Geringfügigkeit der Tat ge-
mäß § 191 StPO gegeben ist oder das Verfahren aufgrund gerichtlicher Diversi-
onsmaßnahmen eingestellt wird.

2.2.2. Für Handlungen oder Unterlassungen, die nur bei vorsätzlicher Begehung straf-
bar sind, besteht aber unabhängig vom Ausgang des Strafverfahrens kein Versi-
cherungsschutz, wenn

- die vorgeworfene Straftat mit einer Freiheitsstrafe von mehr als 10 Jahren be-
droht ist;

- der Versicherungsnehmer schon einmal wegen einer auf der gleichen schädli-
chen Neigung im Sinn des § 71 StGB beruhenden Tat verurteilt worden ist; ge-
tilgte Vorstrafen bleiben dabei außer Betracht;

- sich die Tat gegen einen Angehörigen im Sinn des § 72 StGB gerichtet haben
soll und es sich dabei um strafbare Handlungen gegen Leib und Leben oder
strafbare Handlungen gegen die sexuelle Integrität und Selbstbestimmung han-
deln soll;

- ein nach Pkt.1.3. mitversicherter Arbeitnehmer oder gesetzlicher Vertreter die
Tat zum Nachteil des versicherten Unternehmens begangen haben soll.

2.2.3. Im Betriebsbereich besteht Versicherungsschutz in Verwaltungsstrafverfahren
nur dann, wenn mit Strafverfügung eine Freiheitsstrafe (nicht Ersatzfreiheits-
strafe) oder eine Geldstrafe von mehr als EUR 150,-- festgesetzt wird.

Werden in einer Strafverfügung mehrere Geldstrafen verhängt, besteht Versiche-
rungsschutz für das gesamte Verfahren, wenn zumindest eine Geldstrafe von
mehr als EUR 150,-- festgesetzt wird.

Kommt es ohne Erlassung einer Strafverfügung zur Einleitung eines ordentlichen
Verfahrens, besteht Versicherungsschutz nur, wenn das Verfahren vor Erlassung
eines Bescheides eingestellt oder wenn mit Bescheid eine Strafe gemäß Abs.1
oder Abs.2 festgesetzt wird.

3. Was ist nicht versichert?

3.1. Der Versicherungsschutz umfasst nicht

3.1.1. Fälle, welche beim Versicherungsnehmer und den mitversicherten Personen in
ihrer Eigenschaft als Eigentümer, Halter, Zulassungsbesitzer, Leasingnehmer
oder Lenker von Fahrzeugen zu Land, zu Wasser und in der Luft sowie Anhä-
ngern eintreten (nur versicherbar in Art.17 und 18);
Dieser Ausschluss gilt nicht für selbstfahrende Arbeitsmaschinen sowie Elektro-
fahrräder, soweit sie weder ein Kennzeichen tragen müssen noch tatsächlich tra-
gen. Der Lenker dieser Fahrzeuge gilt als mitversichert.

3.1.2. die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen zwischen Arbeitgeber und
Arbeitnehmer (nur versicherbar in Art.20);

3.1.3. die Geltendmachung von Ansprüchen aus schuldrechtlichenVerträgen sowie die
Geltendmachung von Ansprüchen wegen reiner Vermögensschäden, die aus der
Verletzung gesetzlicher oder vertraglicher Pflichten zwischen Vertragspartnern
entstehen, über das Erfüllungsinteresse hinausgehen, oder die aus der Verlet-
zung vorvertraglicher Pflichten entstehen (nur versicherbar in Art.23);

3.1.4. im Schadenersatz-Rechtsschutz Fälle, welche beim Versicherungsnehmer in sei-
ner Eigenschaft als Eigentümer oder Besitzer von Grundstücken, Gebäuden oder
Gebäudeteilen entstehen (nur versicherbar in Art.24). Dieser Ausschluss gilt
nicht für Gebäude und Wohnungen (einschließlichdazugehöriger Grundstücke),
die ausschließlicheigenen Wohnzwecken dienen.

3.2. Im Schadenersatz- und Straf-Rechtsschutz besteht - neben den in Art.7 genannten
Fällen - kein Versicherungsschutz

3.2.1. im Privatbereich für Fälle, welche beim Versicherungsnehmer in seiner Eigen-
schaft als Eigentümer oder Pächter von Jagdgebieten, Fischereigewässern,
Jagd- und Fischereirechten eintreten;

3.2.2. für die Geltendmachung von immateriellen Schadenersatzansprüchen aus der
Verletzung von Persönlichkeitsrechten, ausgenommen Personenschäden und
Schäden aus der Verletzung der persönlichen Freiheit.

4. Wann entfällt der Versicherungsschutz?

Als Obliegenheit, deren Verletzung die Leistungsfreiheit des Versicherers gemäß
den Voraussetzungen und Begrenzungen des § 6 VersVG (siehe Anhang) bewirkt,
gilt, dass der Versicherungsnehmer sich im Zeitpunkt des Versicherungsfalles nicht
in einem durch Alkohol, Suchtgift oder Medikamentenmissbrauch beeinträchtigten
Zustand befindet und dass er einer gesetzlichen Verpflichtung entspricht, seine
Atemluft auf Alkohol untersuchen, sich einem Arzt vorführen, sich untersuchen oder
sich Blut abnehmen zu lassen.
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Leistungsfreiheit wegen Verletzung der Obliegenheit besteht nur dann, wenn der an-
geführte Umstand im Spruch oder in der Begründung einer im Zusammenhang mit
dem Versicherungsfall ergangenen rechtskräftigen Entscheidung eines Gerichtes
oder einer Verwaltungsbehörde festgestellt worden ist. Vom Versicherer erbrachte
Leistungen sind zurückzuzahlen.

Artikel 20
Arbeitsgerichts-Rechtsschutz

Der Versicherungsschutz erstreckt sich je nach Vereinbarung auf den Berufs- und/oder
Betriebsbereich.

1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?

Versicherungsschutz haben

1.1. im Berufsbereich

der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Art.5, Pkt.1) in ihrer Eigenschaft
als Arbeitnehmer gemäß § 51 Abs.1 ASGG gegenüber ihrem Arbeitgeber gemäß
§ 51 Abs.1 ASGG sowie als arbeitnehmerähnliche Person gemäß § 51 Abs.3
ASGG;

1.2. im Betriebsbereich

der Versicherungsnehmer für den versicherten Betrieb als Arbeitgeber gemäß § 51
Abs.1 ASGG gegenüber seinen Arbeitnehmern gemäß § 51 Abs.1 und Abs.3
ASGG.

2. Was ist versichert?

2.1. Der Versicherungsschutz umfasst

- die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Arbeits- oder Lehrverhältnissen in
Verfahren vor Arbeitsgerichten.

- für Dienstnehmer die außergerichtlicheWahrnehmung rechtlicher Interessen bei
Mobbing und sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. Die Versicherungsleistung
ist pro Schadenfall mit maximal EUR 2.500,-- begrenzt und kann höchstens ein-
mal pro Kalenderjahr in Anspruch genommen werden.

Bei Insolvenz des Arbeitgebers erstreckt sich der Versicherungsschutz des ver-
sicherten Arbeitnehmers auch auf die Anmeldung seiner Forderung und die Gel-
tendmachung bestrittener Forderungen vor dem Insolvenz- oder Arbeitsgericht
sowie auf den Antrag auf Insolvenz-Ausfallgeld und dessen gerichtlicher Gel-
tendmachung.

- Kosten für die außergerichtlicheWahrnehmung rechtlicher Interessen bis maxi-
mal EUR 2.500,--, sofern die Angelegenheit dadurch endgültig beendet ist oder
dieseKosten vom Einheitssatz des nachfolgenden Verfahrens nicht umfasst sind
und Mediation nicht in Anspruch genommen wurde;

- Kosten außergerichtlicher Konfliktlösung durch Mediation (vgl. Art.6, Pkt.6.10.)
in den Fällen, in denen das dem Konflikt zugrunde Arbeits- oder Lehrverhältnis
zum Zeitpunkt der Geltendmachung des Deckungsanspruches unstreitig auf-
recht besteht bzw. in denen nach einseitiger Auflösung des Rechtsverhältnisses
eine Anfechtung mit dem Ziel der Fortführung auf unbestimmte Zeit erfolgt;

2.2. Bei öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnissen besteht Versicherungsschutz für die
Wahrnehmung rechtlicher Interessen bezüglich dienst-, besoldungs- und pensi-
onsrechtlicher Ansprüche in Verfahren vor Verwaltungsbehörden und Verwal-
tungsgerichten und für die Wahrnehmung sonstiger rechtlicher Interessen im Zu-
sammenhang mit dem Arbeitsverhältnis in Verfahren vor Zivilgerichten sowie, ab-
weichend von Art.7, Pkt.1.10., auch für Disziplinarverfahren.

Der Versicherungsschutz umfasst auch die Kosten einer Verfassungs- und Verwal-
tungsgerichtshofbeschwerde bis zu einer Höhe von EUR 4.000,--, maximal jedoch
bis zur Höhe des gesetzlich vorgesehenen Pauschalkostenersatzes.

3. Was ist nicht versichert?

3.1. Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrnehmung rechtlicher Interessen

3.1.1. im Zusammenhangmit der Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen ge-
mäß Art.17, Pkt.2.1. und Art.18, Pkt.2.1. sowie für die Wahrnehmung rechtlicher
Interessen gemäß Art.17, Pkt.2.4. (nur versicherbar in Art.17 und 18);

3.1.2. aus Bestandverträgen über Grundstücke, Gebäude, Gebäudeteile (nur versicher-
bar in Art.24).

3.2. Im Arbeitsgerichts-Rechtsschutz besteht - neben den in Art.7 genannten Fäl-
len - kein Versicherungsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus
dem kollektiven Arbeitsrecht.

4. Wartefrist

Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von drei Monaten ab dem vereinbarten Versi-
cherungsbeginn eintreten, besteht kein Versicherungsschutz.

Artikel 21
Sozialversicherungs-Rechtsschutz

Der Versicherungsschutz erstreckt sich je nach Vereinbarung auf den Privat-, Berufs-
und/oder Betriebsbereich.

1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?

Versicherungsschutz haben

1.1. im Privat- und Berufsbereich

der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Art.5, Pkt.1);

1.2. im Betriebsbereich

der Versicherungsnehmer für den versicherten Betrieb und alle Arbeitnehmer im
Sinn des § 51 ASGG für Versicherungsfälle, die mit der Berufsausübung unmittel-
bar zusammenhängen oder auf dem direkten Weg von und zur Arbeitsstätte ein-
treten.

2. Was ist versichert?

Der Versicherungsschutz umfasst die Wahrnehmung rechtlicher Interessen des Ver-
sicherungsnehmers

2.1. in zivilgerichtlichen Verfahren vor Sozialgerichten wegen Streitigkeiten mit Sozial-
versicherungsträgern in sozialversicherungsrechtlichen Leistungssachen; sozial-
versicherungsrechtliche Leistungssachen sind Ansprüche aus der gesetzlichen
Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung.

2.2. in Verfahren vor Verwaltungsbehörden oder Verwaltungsgerichten wegen Feststel-
lung der Sozialversicherungspflicht, der Sozialversicherungsberechtigung, des Be-
ginns oder Endes der Sozialversicherung sowie wegen Streitigkeiten über Bei-
tragszahlungen und Zuschläge.

Der Versicherungsschutz umfasst auch die Kosten einer Verfassungs- und Verwal-
tungsgerichtshofbeschwerde bis zu einer Höhe von EUR 4.000,--, maximal jedoch
bis zur Höhe des gesetzlich vorgesehenen Pauschalkostenersatzes.

2.3 in Verfahren wegen Pflegegeldstreitigkeiten, Streitigkeiten wegen des Kinderbe-
treuungsgeldes und Streitigkeiten wegen einer Leistung der Bauarbeiter-Urlaubs-
und Abfertigungskasse (BUAK).

3.Wartefrist

Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von drei Monaten ab dem vereinbarten Versi-
cherungsbeginn eintreten, besteht kein Versicherungsschutz.

Artikel 22
Beratungs-Rechtsschutz

Der Versicherungsschutz erstreckt sich je nach Vereinbarung auf den Privat-, Berufs-
und/oder Betriebsbereich.

1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?

Versicherungsschutz haben

1.1. im Privat- und Berufsbereich

der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Art.5, Pkt.1) für eigene Rechts-
angelegenheiten;

1.2. im Betriebsbereich

der Versicherungsnehmer für Rechtsangelegenheiten des versicherten Betriebes.

2. Was ist versichert?

Der Versicherungsschutz umfasst die Kosten für eine mündliche Rechtsauskunft
durch einen vom Versicherer ausgewählten Rechtsanwalt oder Notar.

Diese Rechtsauskunft kann sich auf Fragen aus allen Gebieten des österreichischen
Rechtes bzw. in den Fällen des Art.4, Pkt.1. des jeweiligen ausländischen Rechtes,
ausgenommen Steuer-, Zoll- und sonstiges Abgabenrecht, beziehen.

Bezieht sich die gewünschte Beratung auf beim selben Versicherer bestehende Ver-
sicherungsverträge, übernimmt der Versicherer die Kosten eines vom Versiche-
rungsnehmer frei gewählten Rechtsanwaltes, der seinen Sitz am allgemeinen Ge-
richtsstand des Versicherungsnehmers hat.

Eine Beratung kann vom Versicherungsnehmer höchstens einmal pro Kalendermo-
nat in Anspruch genommen werden.

3. Was gilt als Versicherungsfall?

Als Versicherungsfall gilt eine bereits eingetretene oder bevorstehende Änderung in
den rechtlichen Verhältnissen des Versicherungsnehmers, die eine Beratung not-
wendig macht.

4. Wartefrist

Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von drei Monaten ab dem vereinbarten Versi-
cherungsbeginn eintreten, besteht kein Versicherungsschutz.

Artikel 23
Allgemeiner Vertrags-Rechtsschutz

Der Versicherungsschutz erstreckt sich je nach Vereinbarung auf den Privat- und/oder
Betriebsbereich.

1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?

Versicherungsschutz haben
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1.1. im Privatbereich

der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Art.5, Pkt.1) für Versicherungs-
fälle, die den privaten Lebensbereich, also nicht den Berufs- oder Betriebsbereich
oder eine sonstige Erwerbstätigkeit betreffen; als sonstige Erwerbstätigkeit gilt jede
nicht beruflich oder betrieblich ausgeübte Tätigkeit mit dem Ziel daraus Einkünfte
zu erzielen;

1.2. im Betriebsbereich

der Versicherungsnehmer für den versicherten Betrieb.

2. Was ist versichert?

2.1. Der Versicherungsschutz umfasst die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus
schuldrechtlichen Verträgen des Versicherungsnehmers über bewegliche Sachen
sowie aus Reparatur- und sonstigen Werkverträgen des Versicherungsnehmers
über unbewegliche Sachen.

Als Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus schuldrechtlichenVerträgen gilt auch
die Geltendmachung und Abwehr von Ansprüchen wegen reiner Vermögensschä-
den, die aus der Verletzung gesetzlicher oder vertraglicher Pflichten zwischen Ver-
tragspartnern entstehen, über das Erfüllungsinteresse hinausgehen, oder die aus
der Verletzung vorvertraglicher Pflichten entstehen.

2.2. Im Privatbereich erstreckt sich der Versicherungsschutz aus Reparatur- bzw. sons-
tigen Werkverträgen über unbewegliche Sachen nur auf Gebäude oder Wohnun-
gen einschließlichzugehöriger Grundstücke, die vom Versicherungsnehmer zu ei-
genen Wohnzwecken benutzt werden.

Bei Gebäuden, die sowohl eigenen Wohn- als auch sonstigen Zwecken dienen,
besteht Versicherungsschutz nur für Fälle, die ausschließlichdie eigene Wohnung
betreffen.

Bei Gebäuden, die neben eigenen Wohnzwecken nur der nichtgewerbsmäßigen
Fremdenbeherbergung dienen, besteht Versicherungsschutz in vollem Umfang.

2.3. Im Betriebsbereich besteht Versicherungsschutz nur unter folgenden Vorausset-
zungen

2.3.1. sofern und solange die tatsächlichen oder behaupteten Forderungen und Gegen-
forderungen der Vertragsparteien (Gesamtansprüche) aufgrund desselben Ver-
sicherungsfalles im Sinn des Art.2, Pkt.3. die vertraglich vereinbarte Obergrenze
unabhängig von Umfang, Form und Zeitpunkt der Geltendmachung nicht über-
steigen;

aufrechnungsweise geltend gemachte Forderungen des Gegners werden für die
Berechnung der Gesamtansprüche nur berücksichtigt, sofern und sobald sie der
Höhe nach konkret beziffert sind.

Sinken die Gesamtansprüche vor der gerichtlichen Geltendmachung durch Zah-
lung, Vergleich oder Anerkenntnis unter die vereinbarte Obergrenze, besteht ab
diesem Zeitpunkt Versicherungsschutz.

Steigen die Gesamtansprüche nach Bestätigung des Versicherungsschutzes
über die vereinbarte Obergrenze, entfällt ab diesem Zeitpunkt der Versicherungs-
schutz.

2.3.2. für die Geltendmachung von Ansprüchen erst nach schriftlicherAufforderung des
Gegners durch den Versicherungsnehmer, den rechtmäßigen Zustand wieder
herzustellen;

2.3.3. bei der Betreibung unbestrittener Forderungen (Inkassofälle) sind Teilzahlungen
des Gegners abweichend von Art.6, Pkt.6.7. zuerst auf Kosten anzurechnen. Bei
Insolvenz des Schuldners ist die Quote zwischen dem Versicherer und dem Ver-
sicherungsnehmer im Verhältnis Kosten und Kapital anteilig zu teilen.

3. Was ist nicht versichert?

Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrnehmung rechtlicher Interessen

3.1. aus Verträgen betreffend Fahrzeuge zu Land, zu Wasser und in der Luft sowie
Anhänger (nur versicherbar in Art.17, Pkt.2.4.);

3.2. aus Arbeits- oder Lehrverhältnissen (nur versicherbar in Art.20);

3.3. die Abwehr von Ansprüchen aus der Verletzung gesetzlicher, vertraglicher oder
vorvertraglicher Pflichten, wenn dieses Risiko im Rahmen eines Haftpflichtversi-
cherungsvertrages versichert ist.

4. Wartefrist

Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von drei Monaten ab dem vereinbarten Versi-
cherungsbeginn eintreten, besteht kein Versicherungsschutz.

Diese Wartefrist entfällt im Privatbereich gemäß Pkt.1.1. für jene Verträge, die der
Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person nach Versicherungsbeginn abge-
schlossen hat.

Artikel 24
Rechtsschutz für Grundstückseigentum und Miete

Der Versicherungsschutz erstreckt sich je nach Vereinbarung auf die Selbstnutzung
des versicherten Objektes und/oder die Gebrauchsüberlassung am versicherten Ob-
jekt.

1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?

Versicherungsschutz hat der Versicherungsnehmer

1.1. für Versicherungsfälle, die in seiner Eigenschaft als Eigentümer, Mieter, Pächter
oder dinglichNutzungsberechtigter des in der Polizze bezeichneten Grundstückes,
Gebäudes oder Gebäudeteiles (Wohnung oder sonstige selbständige Räumlich-
keit) eintreten (Selbstnutzung);

1.2. für Versicherungsfälle, die in seiner Eigenschaft als Vermieter oder Verpächter des
in der Polizze bezeichneten Grundstückes, Gebäudes oder Gebäudeteiles (Woh-
nung oder sonstige selbstständige Räumlichkeit) eintreten (Gebrauchsüberlas-
sung).

Der Versicherungsschutz aus der Gebrauchsüberlassung umfasst auch Fälle, die
beimVersicherungsnehmer in seiner Eigenschaft als Eigentümer oder dinglichNut-
zungsberechtigter des versicherten Objektes eintreten.

2. Was ist versichert?

Der Versicherungsschutz umfasst die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in Ver-
fahren vor österreichischen Zivilgerichten bzw. im Fall des Art.4, Pkt.1. vor ausländi-
schen Zivilgerichten

2.1. aus Miet- und Pachtverträgen;

Die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen umfasst auch

2.1.1. die Geltendmachung oder Abwehr von Schadenersatzansprüchen wegen reiner
Vermögensschäden, die aus der Verletzung gesetzlicher oder vertraglicher
Pflichten zwischen Vertragspartnern entstehen, über das Erfüllungsinteresse hin-
ausgehen, oder aus der Verletzung vorvertraglicher Pflichten entstehen;

2.1.2. die Einbringung von Besitzstörungs- und Entziehungsklagen gegen Dritte;

2.1.3. die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen gegen Dritte wegen Be-
schädigung des versicherten Objektes.

Im außerstreitigen Verfahren nach dem Mietrechtsgesetz besteht Versicherungs-
schutz auch für Verfahren vor den Schlichtungsstellen der Gemeinden.

2.2. aus dinglichen Rechten, ausgenommen Wohnungseigentum. Der Versicherungs-
schutz umfasst auch die Geltendmachung und Abwehr nachbarrechtlicher Ansprü-
che;

abweichend von Art.7, Pkt.1.2. besteht Versicherungsschutz auch für die Geltend-
machung und Abwehr nachbarrechtlicher Ansprüche aufgrund allmählicherEinwir-
kungen, wenn die Einwirkungen von unmittelbar benachbarten Grundstücken aus-
gehen oder durch die Einwirkungen unmittelbar benachbarte Grundstücke betrof-
fen sind.

2.3. als Wohnungseigentümer

2.3.1. für Versicherungsfälle, die in seiner Eigenschaft als ausschließlichNutzungsbe-
rechtigter des versicherten Wohnungseigentumsobjekts eintreten;

2.3.2. für Versicherungsfälle, in denen die Eigentümergemeinschaft gegen Dritte vor-
geht oder von Dritten in Anspruch genommen wird, anteilig entsprechend dem
Miteigentumsanteil des Versicherungsnehmers an der Gesamtliegenschaft, zu
der das versicherte Wohnungseigentumsobjekt gehört.

2.3.3. In allen anderen Fällen übernimmt der Versicherer für die Wahrnehmung rechtli-
cher Interessen des Wohnungseigentümers maximal EUR 2.500,--.

2.4. nur für die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen, die aus der Beschä-
digung des versicherten Objektes entstehen.

2.5. Kosten für die außergerichtliche Wahrnehmung rechtlicher Interessen übernimmt
der Versicherer bis maximal EUR 2.500,--, sofern die Angelegenheit dadurch end-
gültig beendet ist oder diese Kosten vom Einheitssatz des nachfolgenden Verfah-
rens nicht umfasst sind.

3. Was ist nicht versichert?

3.1. Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrnehmung rechtlicher Interessen
im Zusammenhang

3.1.1. mit der Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen als Eigentümer oder
Besitzer von Gebäuden oder Wohnungen (einschließlich dazugehöriger Grund-
stücke), die ausschließlich eigenen Wohnzwecken dienen (nur versicherbar in
Art.19);

3.1.2. mit familien- oder erbrechtlichen Auseinandersetzungen (nur versicherbar in
Art.25);

3.1.3. mit der Abwehr von nachbarrechtlichen Ansprüchen, wenn dieses Risiko im Rah-
men eines Haftpflichtversicherungsvertrages versichert ist.

3.2. Im Rechtsschutz für Grundstückseigentum und Miete besteht - neben den in Art.7
genannten Fällen - kein Versicherungsschutz für

3.2.1. die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit dem Erwerb
oder der Veräußerung des Eigentumsrechtes oder sonstiger dinglicher Rechte
am versicherten Objekt durch den Versicherungsnehmer;

3.2.2. die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit Akten der Ho-
heitsverwaltung, wie insbesondere in Enteignungs-, Flurverfassungs-, Raumord-
nungs-, Grundverkehrs- und Grundbuchsangelegenheiten;



RS 90003 / 01.03.2024 H282 02.02.2024 12/23

3.2.3. die Wahrnehmung rechtlicher Interessen zwischen Miteigentümern oder zwi-
schen sonstigen dinglich Nutzungsberechtigten des in der Polizze bezeichneten
Objektes.

4. Was gilt als Versicherungsfall?

Bei der gerichtlichen Geltendmachung von nachbarrechtlichen Ansprüchen auf
Grund allmählicher Einwirkungen, die von unmittelbar benachbarten Grundstücken
ausgehen, gilt der Versicherungsfall in dem Zeitpunkt als eingetreten, in dem die
allmählichenEinwirkungen begonnen haben oder begonnen haben sollen, das orts-
übliche Maß zu überschreiten. In allen übrigen Fällen gelten die Regelungen des
Art.2, Pkt.3.

5. Wartefrist

Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von drei Monaten ab dem vereinbarten Versi-
cherungsbeginn eintreten, besteht kein Versicherungsschutz.

6. Wann verlängert sich der Versicherungsvertrag oder wann endet er vorzeitig?

6.1. Endet der Versicherungsvertrag durch Risikowegfall gemäß § 68 Versicherungs-
vertragsgesetz, umfasst die vereinbarte Deckung nach Pkt.2.1. auch Versiche-
rungsfälle, die innerhalb von sechs Monaten ab Risikowegfall eintreten.

6.2. Bezieht der Versicherungsnehmer innerhalb von zwölf Monaten ab Risikowegfall
an Stelle der bisherigen Mietwohnung eine andere Mietwohnung und wünscht er
für diese Ersatzwohnung die Fortsetzung des Vertrages, so besteht für die Ersatz-
wohnung ohne neuerliche Wartefrist Versicherungsschutz gemäß Pkt.2.1. ab Be-
ginn des Mietvertrages für die Ersatzwohnung, frühestens aber ab Beendigung des
Mietvertrages für die ursprünglich versicherte Wohnung.

Für Streitigkeiten aus dem Abschluss des neuen Mietvertrages besteht Versiche-
rungsschutz, wenn der Abschluss frühestens sechs Monate vor Beendigung des
alten Mietvertrages erfolgte.

6.3. Erwirbt der Versicherungsnehmer als Eigentümer einer selbst genutzten Wohnung
oder eines selbst genutzten Eigenheimes innerhalb von zwölf Monaten ab Wegfall
des ursprünglich versicherten Risikos ein Ersatzobjekt und wünscht er für dieses
Ersatzobjekt die Fortsetzung des Vertrages, so besteht für das Ersatzobjekt ohne
neuerlicheWartefrist Versicherungsschutz gemäß Pkt.2.2. (neu bezogenes Eigen-
heim) oder 2.3. (neu bezogene Eigentumswohnung) ab dem Zeitpunkt, in dem der
Versicherungsnehmer zur Nutzung des Ersatzobjektes berechtigt ist, frühestens
aber ab Risikowegfall für das ursprünglich versicherte Objekt.

Artikel 25
Rechtsschutz aus Erb- und Familienrecht

1. Wer ist versichert?

Versicherungsschutz haben der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen
(Art.5, Pkt.1).

2. Was ist versichert?

2.1. Der Versicherungsschutz umfasst die Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor ös-
terreichischen Zivilgerichten bzw. im Fall des Art.4, Pkt.1. vor ausländischen Zivil-
gerichten aus dem Bereich

- des Erbrechtes;

- der Rechte zwischen Eltern und Kindern, des Ehe- und Partnerschaftsrechtes
sowie des Obsorge- und Erwachsenenschutzrechtes.

2.1.1. In Außerstreitsachen besteht Versicherungsschutz grundsätzlich nur für das
Rechtsmittelverfahren gegen gerichtliche Entscheidungen.

2.1.1.1. Ausnahmen:

In Verfahren über Unterhaltsansprüche zwischen volljährigen Kindern und ih-
ren Eltern werden Kosten im Verfahren I. Instanz bis EUR 2.500,-- übernom-
men, sofern die Angelegenheit dadurch endgültig erledigt ist.

In Verfahren über die Abstammung minderjähriger Kinder werden in I. Instanz
die eigenen Kosten des vermeintlichen Vaters bis EUR 2.500,-- übernommen,
sofern die Angelegenheit dadurch endgültig erledigt ist.

In Verfahren zur Entscheidung über widersprechende Erbantrittserklärungen
(§§ 161 ff AußStrG) besteht Versicherungsschutz auch in erster Instanz.

2.2. Kosten für die außergerichtlicheWahrnehmung rechtlicher Interessen bis maximal
EUR 2.500,--, sofern die Angelegenheit dadurch endgültig beendet ist und Media-
tion nicht in Anspruch genommen wurde.

2.3. Kosten außergerichtlicher Konfliktlösung durch Mediation (vgl. Art.6, Pkt.6.10.).

2.4. Im Bereich des Erbrechtes besteht (ausgenommen bei widersprechende Erban-
trittserklärungen – siehe Pkt.2.1.1.1.) Versicherungsschutz nur für Fälle, die dem
streitigen Rechtsweg vorbehalten sind

3. Was ist nicht versichert?

Im Rechtsschutz aus Erb- und Familienrecht besteht - neben den in Art.7 genannten
Fällen - kein Versicherungsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen

3.1. in Ehescheidungssachen;

3.2. in den damit in ursächlichem Zusammenhang stehenden Streitigkeiten über

3.2.1. die Rechte zwischen den Ehegatten, wie insbesondere die Abgeltung der Mitwir-
kung eines Ehegatten im Erwerb des anderen, die Aufteilung des ehelichen Ge-
brauchsvermögens und der ehelichen Ersparnisse sowie den Unterhalt,

3.2.2. die Rechte zwischen Eltern und ehelichen Kindern, wie insbesondere den haupt-
sächlichenAufenthalt minderjähriger Kinder, die Obsorge, das Recht auf persön-
lichenVerkehr zwischen den Eltern und den minderjährigenKindern und den Un-
terhalt,

wenn der Versicherungsfall während der Anhängigkeit des Ehescheidungsverfah-
rens oder innerhalb eines Jahres nach dessen rechtskräftigem Abschluss eingetre-
ten ist.

In familienrechtlichenStreitigkeiten, die bei Einleitung des Ehescheidungsverfahrens
bereits anhängig waren und mit diesem in ursächlichem Zusammenhang stehen,
entfällt der Versicherungsschutz ab dem Zeitpunkt der Einleitung des Eheschei-
dungsverfahrens.

3.3. in Streitigkeiten über die Rechte zwischen Eltern und unehelichen Kindern, wenn
der Versicherungsfall innerhalb eines Jahres nach Aufhebung der häuslichen Ge-
meinschaft der Eltern der unehelichen Kinder eingetreten ist.

In Streitigkeiten, die im Zeitpunkt der Aufhebung der häuslichen Gemeinschaft be-
reits anhängig waren und damit in ursächlichem Zusammenhang stehen, entfällt
der Versicherungsschutz ab diesem Zeitpunkt.

3.4. zur Feststellung oder Bestreitung der Vaterschaft und zur Feststellung der Nicht-
abstammung vom Ehemann der Mutter und für die im Zusammenhang mit einem
solchen Verfahren stehenden Unterhaltssachen, wenn der Versicherungsbeginn
weniger als 9 Monate vor der Geburt des betroffenen Kindes liegt.

3.5. in erbrechtlichen Angelegenheiten, wenn der zugrunde liegende Erbfall vor Versi-
cherungsbeginn oder innerhalb eines Jahres danach eingetreten ist.

4. Was gilt als Versicherungsfall?

Als Versicherungsfall gilt ein Verstoß gemäß Art.2, Pkt.3.

Wird die Wahrnehmung rechtlicher Interessen notwendig, ohne dass ein tatsächli-
cher oder behaupteter Verstoß gegen Rechtspflichten oder Rechtsvorschriften vor-
liegt, so gilt als Versicherungsfall das Ereignis, das den Versicherungsnehmer nötigt,
ein rechtliches Interesse wahrzunehmen.

5. Wartefrist

Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von sechs Monaten ab dem vereinbarten Ver-
sicherungsbeginn eintreten, besteht kein Versicherungsschutz.

Artikel 26
Daten-Rechtsschutz

1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?

1.1. im Privatbereich

der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Art.5, Pkt.1) für Versicherungs-
fälle, die den privaten Lebensbereich, also nicht den Berufs- oder Betriebsbereich
oder eine sonstige Erwerbstätigkeit betreffen;

1.2 Im Betriebsbereich

der Versicherungsnehmer für den versicherten Betrieb, soweit dieser personenbe-
zogene Daten im Sinne des Datenschutzgesetzes (DSG) bzw. der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) verarbeitet oder verarbeiten lässt. Der Versicherungs-
schutz erstreckt sich auch auf die Organe und den Datenschutzbeauftragten des
Versicherungsnehmers.

2. Was ist versichert?

2.1. Im Privatbereich

die Wahrnehmung rechtlicher Interessen zur Durchsetzung des Rechtes auf Aus-
kunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertrag-
barkeit und Widerspruch gemäß Art.15 bis 18, 20 und 21 der DSGVO (siehe An-
hang) gegen private Datenverarbeiter im Sinne des Datenschutzgesetzes (DSG)
bzw. der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

2.2. Im Betriebsbereich

die Wahrnehmung rechtlicher Interessen des Versicherungsnehmers zur Abwehr
von Ansprüchen Betroffener nach dem Datenschutzgesetz (DSG) bzw. der Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO).

3. Was ist nicht versichert?

3.1. Kein Versicherungsschutz besteht im Zusammenhang mit Auskunftsersuchen, die
eine versicherte Person (Pkt.1.1. und Pkt.1.2.) im laufenden Jahr bereits an den-
selben Datenverwender zum selben Aufgabengebiet gestellt hat.

3.2. Im Betriebsbereich besteht darüber hinaus kein Versicherungsschutz für die Wahr-
nehmung rechtlicher Interessen

3.2.1. im Zusammenhang mit automationsunterstützter Verarbeitung von Daten, die
Dienstnehmer des versicherten Betriebes betreffen;

3.2.2. zur Abwehr von Schadenersatzansprüchen wegen der Verletzung datenschutz-
rechtlicher Bestimmungen.
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4. Was gilt als Versicherungsfall?

Grundsätzlich gelten die Regelungen des Art.2, Pkt.3. Wirddie Wahrnehmung recht-
licher Interessen notwendig, ohne dass ein tatsächlicher oder behaupteter Verstoß
gegen Rechtspflichten oder Rechtsvorschriften vorliegt, so ist der Versicherungsfall
das Ereignis, das den Betroffenen im Sinne des Datenschutzgesetzes (DSG) bzw.
der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) nötigt, ein rechtliches Interesse wahrzu-
nehmen. Bei mehreren Ereignissen gelten die Regelungen des Art.2, Pkt.3 sinnge-
mäß.

5. Wartefrist

Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von drei Monaten ab dem vereinbarten Versi-
cherungsbeginn eintreten, besteht kein Versicherungsschutz.

Artikel 27
Anti-Stalking-Rechtsschutz

1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?

Versicherungsschutz haben der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen
(Art.5, Pkt.1) für Versicherungsfälle, die den privaten Lebensbereich, also nicht den
Berufs- oder Betriebsbereich oder eine sonstige Erwerbstätigkeit betreffen.

2. Was ist versichert?

Der Versicherungsschutz umfasst den Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Ver-
fügung wegen Eingriffs in die Privatsphäre durch beharrliche Verfolgung im Sinne
von § 107a StGB (Stalking), sofern gegen eine bestimmte Person ein Ermittlungs-
verfahren wegen § 107a StGB eingeleitet wurde.

Ist dem Versicherungsnehmer vom Gericht die Einbringung einer nachfolgenden
Rechtfertigungsklage aufgetragen worden oder leitet der Gegner ein ordentliches Zi-
vilverfahren gegen den Versicherungsnehmer zur Abwehr des behaupteten An-
spruchs ein, umfasst der Versicherungsschutz auch die Kosten eines solchen Ver-
fahrens.

3. Was ist nicht versichert?

Für dieWahrnehmung rechtlicher Interessen besteht – neben den in Art.7 genannten
Fällen – kein Versicherungsschutz

3.1. für die Beantragung einer einstweiligen Verfügung des Versicherungsnehmers

3.1.1. gegen mitversicherte Personen (Art.5, Pkt.1.),

3.1.2. gegen Personen, die aus dem Versicherungsvertrag mitversichert waren, wenn
der Versicherungsfall innerhalb eines Jahres ab Entfall der Mitversicherung ein-
getreten ist.

3.2. sofern das Ermittlungsverfahren vor Abschluss des Versicherungsvertrages oder
innerhalb der Wartefrist eingeleitet wurde.

4. Was gilt als Versicherungsfall?

Es gelten die Regelungen des Art.2, Pkt.3.

5. Wartefrist

Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von drei Monaten ab dem vereinbarten Versi-
cherungsbeginn eintreten, besteht kein Versicherungsschutz.

Artikel 28
Steuer-Rechtsschutz

1.Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?

Versicherungsschutz haben je nach Vereinbarung

1.1 in Verbindung mit einem Fahrzeug-Rechtsschutz (Art.17) der Versicherungsneh-
mer als Eigentümer des versicherten Fahrzeuges;

1.2 in Verbindung mit einem Liegenschafts-Rechtsschutz (Art.24) der Versicherungs-
nehmer im Selbstnutzungsbereich als Eigentümer des versicherten Objekts;

1.3 in Verbindung mit einem Straf-Rechtsschutz für den Privatbereich und Berufsbe-
reich (Art.19, Pkt.1.1. und Art.19, Pkt.1.2.) der Versicherungsnehmer und seine
Angehörigen (Art.5, Pkt.1).

2. Was ist versichert?

Der Versicherungsschutz umfasst abweichend von Artikel 7, Pkt.1.9.

2.1. die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus dem Bereich des Steuer-, Zoll- und
sonstigen Abgabenrechtes vor dem

2.1.1. Verfassungsgerichtshof (Verfassungsbeschwerde gemäß Artikel 144 Bundes-
verfassungsgesetz)

2.1.2. Verwaltungsgerichtshof

- wegen Überprüfung der Rechtmäßigkeit eines Erkenntnisses des Bundesfi-
nanzgerichts (Revision gemäß Artikel 133 Abs.1, Z.1 Bundesverfassungsge-
setz);

- wegen Verletzung der Entscheidungspflicht über Eingaben des Versicherungs-
nehmers (Säumnisantrag gemäß Artikel 133 Abs.1, Z.2 Bundesverfassungs-
gesetz);

2.2. die Verteidigung in gerichtlichen Strafverfahren ab Anklage nach dem Finanzstraf-
gesetz (FinStrG). Eingeschlossen ist die Verteidigung in Verwaltungsstrafverfahren
ab Einleitung des Verfahrens mittels Bescheides oder durch Strafverfügung gemäß
§ 143 Abs.1 FinStrG.

Versicherungsschutz besteht dabei

2.2.1. wegen fahrlässiger strafbarer Handlungen und Unterlassungen;

2.2.2. bei Anklage wegen vorsätzlicher strafbarer Handlungen und Unterlassungen wird
rückwirkend Versicherungsschutz gegeben, wenn

- eine rechtskräftige Verurteilung wegen Fahrlässigkeit,

- ein rechtskräftiger Freispruch, ausgenommen ein Freispruch wegen Unzu-
ständigkeit, oder

- eine endgültige Einstellung des Strafverfahrens erfolgt, weil es an genügen-
den Gründen fehlt, den Beschuldigten der Tat für verdächtig zu halten oder
mangelnde Strafwürdigkeit der Tat gemäß § 25 FinStrG gegeben ist.

3. Was ist nicht versichert?

Im Steuer-Rechtsschutz besteht - neben den in Artikel 7, 17, 19 und 24 genannten
Fällen - kein Versicherungsschutz

3.1. im Zusammenhangmit der Haftung für Steuern, Gebühren oder sonstige Abgaben
Dritter;

3.2. im Zusammenhang mit Verfahren, die

3.2.1. vom Versicherungsnehmer durch ein vor Versicherungsbeginn oder innerhalb der
Wartefrist liegendes Anbringen ausgelöst wurden;

3.2.2. durch einen vor Versicherungsbeginn oder innerhalb der Wartefrist liegenden tat-
sächlichen oder behaupteten Verstoß des Versicherungsnehmers, der Abgaben-
behörde oder eines Dritten ausgelöst wurden.

4.Was gilt als Versicherungsfall?

Abweichend von Art.2 gilt für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen der Versiche-
rungsfall mit dem Zeitpunkt des Zuganges der ersten Entscheidung der Abgabenbe-
hörde erster Instanz als eingetreten.

Für die Verteidigung in Strafverfahren gelten die Regelungen des Art.2, Pkt.3.

5. Wartefrist

Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von drei Monaten ab dem vereinbarten Versi-
cherungsbeginn eintreten, besteht kein Versicherungsschutz.

6. Wo gilt die Versicherung? (Örtlicher Geltungsbereich)

Im Steuer-Rechtsschutz besteht Versicherungsschutz, wenn die Wahrnehmung
rechtlicher Interessen in Österreich erfolgt und dafür die Zuständigkeit eines staatli-
chen österreichischen Gerichtes oder einer staatlichen österreichischen Verwal-
tungsbehörde gegeben ist.

7. Rechtsgrundlage

Soweit nichts anderes vereinbart ist, gelten die Gemeinsamen Bestimmungen sowie
die Besonderen Bestimmungen der ARB.

Artikel 29
Verfügungs-Rechtsschutz und

Scheidungsfolgenberatungsrechtsschutz bei einvernehmlicher Scheidung
1.Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?

Versicherungsschutz haben der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen
(Art.5, Pkt.1).

2.Was ist versichert?

Der Versicherungsschutz umfasst die Übernahme von Kosten bei einem vom Versi-
cherer ausgewählten Rechtsanwalt oder Notar für die rechtliche Beratung und Unter-
stützung bei der Erstellung

2.1. und Erneuerung einer verbindlichen Patientenverfügung; der Versicherer über-
nimmt auch die Kosten der Registrierung beim Patientenverfügungs register des
österreichischen Notariats oder beim Patientenverfügungsregister der österreichi-
schen Rechtsanwälte,

2.2. einer Vorsorgevollmacht,

2.3. eines Testamentes,

sowie die Kosten einer

2.4. Scheidungsfolgenberatung vor einer einvernehmlichen Scheidung nach
§ 95 AußStrG.

Für Leistungen gemäß Pkt.2.1. bis Pkt.2.3. steht innerhalb von drei Versicherungs-
jahren ein Gesamtbetrag von höchstens EUR 500,-- zur Verfügung.

Für Leistungen gemäß Pkt.2.4. steht einmalig ein Kostenersatz von höchstens
EUR 300,-- zur Verfügung.
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3.Was gilt als Versicherungsfall?

Als Versicherungsfall gilt eine bereits eingetretene oder bevorstehende Änderung in
den rechtlichen Verhältnissen des Versicherungsnehmers und/oder seiner Angehö-
rigen (Art.5,Pkt.1), die eine Beratung notwendig macht.

4.Wartefrist

Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von sechs Monaten ab dem vereinbarten Ver-
sicherungsbeginn eintreten, besteht kein Versicherungsschutz.
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Anhang:

§ 5c VersVG:
Rücktrittsrecht

(1) Der Versicherungsnehmer kann vom Versicherungsvertrag innerhalb von 14 Tagen, bei Lebensversicherungen innerhalb von 30 Tagen, ohne Angabe von Gründen zurück-
treten.

(2) Die Frist für die Ausübung des Rücktrittsrechts beginnt mit dem Tag, an dem der Versicherungsvertrag zustande gekommen ist und der Versicherungsnehmer darüber
informiert worden ist, jedoch nicht bevor der Versicherungsnehmer folgende Informationen erhalten hat:

1. den Versicherungsschein (§ 3),

2. die Versicherungsbedingungen,

3. die Bestimmungen über die Festsetzung der Prämie, soweit diese nicht im Antrag bestimmt ist, und über vorgesehene Änderungen der Prämie sowie

4. eine Belehrung über das Rücktrittsrecht (Abs. 3).

(3) Die nach Abs. 2 Z 4 zu erteilende Rücktrittsbelehrung muss enthalten:

1. Informationen über die Rücktrittsfrist und deren Beginn,

2. die Anschrift des Adressaten der Rücktrittserklärung,

3. einen Hinweis auf die Regelungen der Abs. 4 bis 6.

Die Rücktrittsbelehrung genügt jedenfalls diesen Anforderungen, wenn das Muster gemäß Anlage A verwendet wird.

(4) Der Rücktritt ist in geschriebener Form gegenüber dem Versicherer zu erklären. § 45 Abs. 1 Z 2 bleibt unberührt. Die Rücktrittsfrist ist gewahrt, wenn die Rücktrittserklärung
innerhalb der Frist abgesendet wird.

(5) Das Rücktrittsrecht erlischt spätestens einen Monat nach Zugang des Versicherungsscheins einschließlich einer Belehrung über das Rücktrittsrecht.

(6) Hat der Versicherer vorläufige Deckung gewährt, so gebührt ihm die der Dauer der Deckung entsprechende Prämie.

(7) Die vorstehenden Absätze gelten nicht für Versicherungsverträge über Großrisiken gemäß § 5 Z 34 VAG 2016.

§ 6 VersVG:
(1) Ist im Vertrag bestimmt, dass bei Verletzung einer Obliegenheit, die vor dem Eintritt des Versicherungsfalles dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, der Versicherer von

der Verpflichtung zur Leistung frei sein soll, so tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verletzung als eine unverschuldete anzusehen ist. Der Versicherer kann
den Vertrag innerhalb eines Monates, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, es sei denn, dass die Verletzung
als eine unverschuldete anzusehen ist. Kündigt der Versicherer innerhalb eines Monates nicht, so kann er sich auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen.

(1a) Bei der Verletzung einer Obliegenheit, die die dem Versicherungsvertrag zugrundeliegende Äquivalenz zwischen Risiko und Prämie aufrechterhalten soll, tritt die vereinbarte
Leistungsfreiheit außerdem nur in dem Verhältnis ein, in dem die vereinbarte hinter der für das höhere Risiko tarifmäßig vorgesehenen Prämie zurückbleibt. Bei der Verletzung
von Obliegenheiten zu sonstigen bloßen Meldungen und Anzeigen, die keinen Einfluss auf die Beurteilung des Risikos durch den Versicherer haben, tritt Leistungsfreiheit nur
ein, wenn die Obliegenheit vorsätzlich verletzt worden ist.

(2) Ist eine Obliegenheit verletzt, die vom Versicherungsnehmer zum Zweck der Verminderung der Gefahr oder der Verhütung einer Erhöhung der Gefahr dem Versicherer
gegenüber - unabhängig von der Anwendbarkeit des Abs. 1a - zu erfüllen ist, so kann sich der Versicherer auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen, wenn die
Verletzung keinen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalls oder soweit sie keinen Einfluss auf den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung gehabt hat.

(3) Ist die Leistungsfreiheit für den Fall vereinbart, dass eine Obliegenheit verletzt wird, die nach dem Eintritt des Versicherungsfalles dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist,
so tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. Wirddie Obliegenheit nicht mit dem Vorsatz verletzt,
die Leistungspflicht des Versicherers zu beeinflussen oder die Feststellung solcher Umstände zu beeinträchtigen, die erkennbar für die Leistungspflicht des Versicherers
bedeutsam sind, so bleibt der Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung weder auf die Feststellung des Versicherungsfalls noch auf die Feststellung oder
den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung Einfluss gehabt hat.

(4) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung einer Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt sein soll, ist unwirksam.

(5) Der Versicherer kann aus der fahrlässigen Verletzung einer vereinbarten Obliegenheit Rechte nur ableiten, wenn dem Versicherungsnehmer vorher die Versicherungsbedin-
gungen oder eine andere Urkunde zugegangen sind, in der die Obliegenheit mitgeteilt wird.

§ 12 VersVG:
(1) Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Steht der Anspruch einem Dritten zu, so beginnt die Verjährung zu laufen, sobald diesem sein Recht

auf die Leistung des Versicherers bekanntgeworden ist; ist dem Dritten dieses Recht nicht bekanntgeworden, so verjähren seine Ansprüche erst nach zehn Jahren.

(2) Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers beim Versicherer angemeldet worden, so ist die Verjährung bis zum Einlangen einer in geschriebener Form übermittelten Ent-
scheidung des Versicherers gehemmt, die zumindest mit der Anführung einer der Ablehnung derzeit zugrunde gelegten Tatsache und gesetzlichen oder vertraglichen Bestim-
mung begründet ist. Nach zehn Jahren tritt jedoch die Verjährung jedenfalls ein.

(3) Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Anspruch auf die Leistung nicht innerhalb eines Jahres gerichtlich geltend gemacht wird. Die Frist beginnt
erst, nachdem der Versicherer dem Versicherungsnehmer gegenüber den erhobenen Anspruch in einer dem Abs. 2 entsprechenden Weise sowie unter Angabe der mit dem
Ablauf der Frist verbundenen Rechtsfolge abgelehnt hat; sie ist für die Dauer von Vergleichsverhandlungen über den erhobenen Anspruch und für die Zeit, in der der Versi-
cherungsnehmer ohne sein Verschulden an der rechtzeitigen gerichtlichen Geltendmachung des Anspruchs gehindert ist, gehemmt.

§ 23 VersVG:
(1) Nach Abschluss des Vertrages darf der Versicherungsnehmer ohne Einwilligung des Versicherers weder eine Erhöhung der Gefahr vornehmen noch ihre Vornahme durch

einen Dritten gestatten.

(2) Erlangt der Versicherungsnehmer davon Kenntnis, dass durch eine von ihm ohne Einwilligung des Versicherers vorgenommene oder gestattete Änderung die Gefahr erhöht
ist, so hat er dem Versicherer unverzüglich Anzeige zu machen.

§ 24 VersVG:
(1) Verletzt der Versicherungsnehmer die Vorschrift des § 23 Abs. 1, so kann der Versicherer das Versicherungsverhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Beruht

die Verletzung nicht auf einem Verschulden des Versicherungsnehmers, so muss dieser die Kündigung erst mit dem Ablauf eines Monates gegen sich gelten lassen.
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(2) Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monates von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Versicherer von der Erhöhung der Gefahr Kenntnis
erlangt, oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Erhöhung bestanden hat.

§ 25 VersVG:
(1) Der Versicherer ist im Fall einer Verletzung der Vorschrift des § 23 Abs. 1 von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsfall nach der Erhöhung der Gefahr

eintritt.

(2) Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen, wenn die Verletzung nicht auf einem Verschulden des Versicherungsnehmers beruht. Der Versicherer ist jedoch auch in
diesem Fall von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn die im § 23 Abs. 2 vorgesehene Anzeige nicht unverzüglich gemacht wird und der Versicherungsfall später als einen
Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in welchem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen, es sei denn, dass ihm in diesem Zeitpunkt die Erhöhung der Gefahr
bekannt war.

(3) Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bleibt auch dann bestehen, wenn zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung des Versicherers
abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt ist oder wenn die Erhöhung der Gefahr keinen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalls oder soweit sie keinen Einfluss auf
den Umfang der Leistung des Versicherers gehabt hat.

§ 26 VersVG:
Die Vorschriften der §§ 23 bis 25 sind nicht anzuwenden, wenn der Versicherungsnehmer zu der Erhöhung der Gefahr durch das Interesse des Versicherers oder durch ein
Ereignis, für das der Versicherer haftet, oder durch ein Gebot der Menschlichkeit veranlasst wird.

§ 27 VersVG:
(1) Tritt nach dem Abschluss des Vertrages unabhängig vom Willendes Versicherungsnehmers eine Erhöhung der Gefahr ein, so ist der Versicherer berechtigt, das Versiche-

rungsverhältnis unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeit-
punkt an ausgeübt wird, in dem der Versicherer von der Erhöhung der Gefahr Kenntnis erlangt hat, oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Erhöhung be-
standen hat.

(2) Der Versicherungsnehmer hat, sobald er von der Erhöhung der Gefahr Kenntnis erlangt, dem Versicherer unverzüglich Anzeige zu machen.

(3) Ist die Erhöhung der Gefahr durch allgemein bekannte Umstände verursacht, die nicht nur auf die Risken bestimmter Versicherungsnehmer einwirken, etwa durch eine
Änderung von Rechtsvorschriften, so erlischt das Kündigungsrecht des Versicherers nach Abs. 1 erst nach einem Jahr und ist Abs. 2 nicht anzuwenden.

§ 28 VersVG:
(1) Wirddie im § 27 Abs. 2 vorgesehene Anzeige nicht unverzüglich gemacht, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsfall später als

einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in welchem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen.

(2) Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die Erhöhung der Gefahr in dem Zeitpunkt bekannt war, in welchem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen.
Das gleiche gilt, wenn zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt ist oder wenn die
Erhöhung der Gefahr keinen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalls oder soweit sie keinen Einfluss auf den Umfang der Leistung des Versicherers gehabt hat.

§ 29 VersVG:
Eine unerhebliche Erhöhung der Gefahr kommt nicht in Betracht. Eine Erhöhung der Gefahr kommt auch dann nicht in Betracht, wenn nach den Umständen als vereinbart
anzusehen ist, dass das Versicherungsverhältnis durch die Erhöhung der Gefahr nicht berührt werden soll.

§ 30 VersVG:
Die Vorschriften der §§ 23 bis 29 sind auch auf eine in der Zeit zwischen Stellung und Annahme des Versicherungsantrages eingetretene Erhöhung der Gefahr anzuwenden, die
dem Versicherer bei der Annahme des Antrages nicht bekannt war.

§ 33 VersVG:
(1) Der Versicherungsnehmer hat den Eintritt des Versicherungsfalles, nachdem er von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich dem Versicherer anzuzeigen.

(2) Auf eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei sein soll, wenn der Pflicht zur Anzeige des Versicherungsfalles nicht genügt wird,
kann sich der Versicherer nicht berufen, sofern er in anderer Weise von dem Eintritt des Versicherungsfalles rechtzeitig Kenntnis erlangt hat.

§ 38 VersVG:
(1) Ist die erste oder einmalige Prämie innerhalb von 14 Tagen nach dem Abschluss des Versicherungsvertrags und nach der Aufforderung zur Prämienzahlung nicht gezahlt,

so ist der Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Es gilt als Rücktritt, wenn der Anspruch auf die Prämie nicht innerhalb
dreier Monate vom Fälligkeitstag an gerichtlich geltend gemacht wird.

(2) Ist die erste oder einmalige Prämie zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls und nach Ablauf der Frist des Abs. 1 noch nicht gezahlt, so ist der Versicherer von der Ver-
pflichtung zur Leistung frei, es sei denn, dass der Versicherungsnehmer an der rechtzeitigen Zahlung der Prämie ohne sein Verschulden verhindert war.

(3) Die Aufforderung zur Prämienzahlung hat die im Abs. 1 und 2 vorgesehenen Rechtsfolgen nur, wenn der Versicherer den Versicherungsnehmer dabei auf diese hingewie-
sen hat.

(4) Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die Rechtsfolgen der Abs. 1 und 2 nicht aus.

§ 39 VersVG:
(1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, so kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten schriftlich eine Zahlungsfrist von mindestens zwei

Wochen bestimmen; zur Unterzeichnung genügt eine Nachbildung der eigenhändigen Unterschrift. Dabei sind die Rechtsfolgen anzugeben, die nach Abs. 2 und 3 mit dem
Ablauf der Frist verbunden sind. Eine Fristbestimmung, ohne Beachtung dieser Vorschriften, ist unwirksam.

(2) Tritt der Versicherungsfall nach dem Ablauf der Frist ein und ist der Versicherungsnehmer zur Zeit des Eintrittes mit der Zahlung der Folgeprämie im Verzug, so ist der
Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, dass der Versicherungsnehmer an der rechtzeitigen Zahlung ohne sein Verschulden verhindert war.
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(3) Der Versicherer kann nach dem Ablauf der Frist das Versicherungsverhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, wenn der Versicherungsnehmer mit der
Zahlung im Verzug ist. Die Kündigung kann bereits mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versiche-
rungsnehmer in diesem Zeitpunkt mit der Zahlung im Verzug ist; darauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich aufmerksam zu machen. Die Wirkun-
gen der Kündigung fallen fort, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monates nach der Kündigung oder, falls die Kündigung mit der Fristbestimmungverbunden
worden ist, innerhalb eines Monates nach dem Ablauf der Zahlungsfrist die Zahlung nachholt, sofern nicht der Versicherungsfall bereits eingetreten ist.

(4) Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die Rechtsfolgen der Abs.1 bis 3 nicht aus.

§ 39a VersVG:
Ist der Versicherungsnehmer bloß mit nicht mehr als 10 vH der Jahresprämie, höchstens aber mit 60 Euro im Verzug, so tritt eine im § 38 oder § 39 vorgesehene Leistungsfrei-
heit des Versicherers nicht ein.

§ 64 VersVG:
(1) Eine Vereinbarung, dass einzelne Voraussetzungen des Anspruchs aus der Versicherung oder die Höhe des Schadens in einem Schiedsgutachterverfahren durch Sachver-

ständige festgestellt werden sollen, ist nur wirksam, wenn vorgesehen ist, dass der Sachverständige oder die Sachverständigen von einem unbeteiligten Dritten oder jeweils
in gleicher Anzahl vom Versicherer und vom Versicherungsnehmer namhaft gemacht werden, wobei vorgesehen werden kann, dass diese Sachverständigen oder ein unbe-
teiligter Dritter einen Vorsitzenden zu bestimmen haben.

(2) Die von dem oder den Sachverständigen getroffene Feststellung ist nicht verbindlich, wenn sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweicht. Die Feststellung
erfolgt in diesem Fall durch Urteil. Das gleiche gilt, wenn die Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern.

(3) Sind nach dem Vertrag die Sachverständigen vom Gericht zu bestellen, so ist für die Bestellung das Bezirksgericht zuständig, in dessen Sprengel der Schaden entstanden
ist. Durch eine ausdrückliche Vereinbarung der Beteiligten kann die Zuständigkeit eines anderen Bezirksgerichtes begründet werden. Der Beschluss, durch den dem Antrag
auf Bestellung der Sachverständigen stattgegeben wird, ist nicht anfechtbar.

(4) Eine Vereinbarung, die von der Vorschrift des Abs. 1 Satz 1 abweicht, ist nichtig.

§ 68 VersVG:
(1) Besteht das versicherte Interesse beim Beginn der Versicherung nicht oder gelangt, falls die Versicherung für ein künftiges Unternehmen oder sonst für ein künftiges Interesse

genommen ist, das Interesse nicht zur Entstehung, so ist der Versicherungsnehmer von der Verpflichtung zur Zahlung der Prämie frei; der Versicherer kann eine angemessene
Geschäftsgebühr verlangen.

(2) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, so gebührt dem Versicherer die Prämie, die er hätte erheben können, wenn die Versicherung nur bis
zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, in welchem der Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt.

(3) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung durch ein Kriegsereignis oder durch eine behördliche Maßnahme aus Anlass eines Krieges weg oder ist
der Wegfall des Interesses die unvermeidliche Folge eines Krieges, so gebührt dem Versicherer nur der Teil der Prämie, welcher der Dauer der Gefahrtragung entspricht.

(4) In den Fällen der Abs. 2 und 3 sind die dem Versicherungsnehmer zurückzuerstattenden Prämienteile erst nach Kriegsende zu zahlen.

(5) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. Nr. 509/1994)

§ 268 ABGB:
(1) Eine volljährige Person kann in den in § 269 angeführten Angelegenheiten von einem oder mehreren nächsten Angehörigen vertreten werden, soweit sie

1. diese Angelegenheiten aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer vergleichbaren Beeinträchtigung ihrer Entscheidungsfähigkeit nicht ohne Gefahr eines Nachteils
für sich selbst besorgen kann,

2. dafür keinen Vertreter hat,

3. einen solchen nicht mehr wählen kann oder will und

4. der gesetzlichen Erwachsenenvertretung nicht vorab widersprochen hat und dies im Österreichischen Zentralen Vertretungsregister registriert wurde.

(2) Nächste Angehörige sind die Eltern und Großeltern, volljährige Kinder und Enkelkinder, Geschwister, Nichten und Neffen der volljährigen Person, ihr Ehegatte oder eingetra-
gener Partner und ihr Lebensgefährte, wenn dieser mit ihr seit mindestens drei Jahren im gemeinsamen Haushalt lebt, sowie die von der volljährigen Person in einer Er-
wachsenenvertreter-Verfügung bezeichnete Person.

§ 269 ABGB:
(1) Die Vertretungsbefugnisse können folgende Bereiche betreffen:

1. Vertretung in Verwaltungsverfahren und verwaltungsgerichtlichen Verfahren,

2. Vertretung in gerichtlichen Verfahren,

3. Verwaltung von Einkünften, Vermögen und Verbindlichkeiten,

4. Abschluss von Rechtsgeschäften zur Deckung des Pflege- und Betreuungsbedarfs,

5. Entscheidung über medizinische Behandlungen und Abschluss von damit im Zusammenhang stehenden Verträgen,

6. Änderung des Wohnortes und Abschluss von Heimverträgen,

7. Vertretung in nicht in Z 5 und 6 genannten personenrechtlichen Angelegenheiten sowie

8. Abschluss von nicht in Z 4 bis 6 genannten Rechtsgeschäften.

(2) Vom Wirkungsbereichder in Abs. 1 Z 3 bis 8 geregelten Angelegenheiten ist immer auch die Vertretung vor Gericht und die Befugnis mitumfasst, über laufende Einkünfte
und das Vermögen der vertretenen Person insoweit zu verfügen, als diese zur Besorgung der Rechtsgeschäfte erforderlich ist.

§ 270 ABGB:
(1) Die gesetzliche Erwachsenenvertretung ist von einem Notar, einem Rechtsanwalt oder einem Erwachsenenschutzverein (§ 1 ErwSchVG) im Österreichischen Zentralen

Vertretungsverzeichnis einzutragen.

(2) Hegt der Notar, der Rechtsanwalt oder der Mitarbeiter des Erwachsenenschutzvereins am Vorliegen der Voraussetzungen der gesetzlichen Erwachsenenvertretung oder an
der Eignung der Person, die als Erwachsenenvertreter eingetragen werden soll, begründete Zweifel, so hat er die Eintragung abzulehnen und bei begründeten Anhaltspunk-
ten für eine Gefährdung des Wohles der volljährigen Person unverzüglich das Pflegschaftsgericht zu verständigen.
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(3) Vor der Eintragung der gesetzlichen Erwachsenenvertretung sind der Erwachsenenvertreter und die volljährige Person über das Wesen und die Folgen der Erwachsenen-
vertretung, über die Möglichkeit des jederzeitigen Widerspruchs sowie über die Rechte und Pflichten des gesetzlichen Erwachsenenvertreters persönlich zu belehren. Der
Notar, der Rechtsanwalt oder der Mitarbeiter des Erwachsenenschutzvereins hat die Vornahme dieser Belehrung zu dokumentieren.

§ 271 ABGB:
Einer volljährigen Person ist vom Gericht auf ihren Antrag oder von Amts wegen insoweit ein gerichtlicher Erwachsenenvertreter zu bestellen, als

1. sie bestimmte Angelegenheiten aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer vergleichbaren Beeinträchtigung ihrer Entscheidungsfähigkeit nicht ohne Gefahr eines
Nachteils für sich selbst besorgen kann,

2. sie dafür keinen Vertreter hat,

3. sie einen solchen nicht wählen kann oder will und

4. eine gesetzliche Erwachsenenvertretung nicht in Betracht kommt.

§ 272 ABGB:
(1) Ein gerichtlicher Erwachsenenvertreter darf nur für einzelne oder Arten von gegenwärtig zu besorgenden und bestimmt zu bezeichnenden Angelegenheiten bestellt werden.

(2) Nach Erledigung der übertragenen Angelegenheit ist die gerichtliche Erwachsenenvertretung einzuschränken oder zu beenden. Darauf hat der Erwachsenenvertreter unver-
züglich bei Gericht hinzuwirken.

§ 273 ABGB:
(1) Bei der Auswahl des gerichtlichen Erwachsenenvertreters ist auf die Bedürfnisse der volljährigen Person und deren Wünsche, die Eignung des Erwachsenenvertreters und

auf die zu besorgenden Angelegenheiten Bedacht zu nehmen.

(2) Eine Person, die das Gericht zum gerichtlichen Erwachsenenvertreter bestellen will, hat alle Umstände, die sie dafür ungeeignet erscheinen lassen, dem Gericht unverzüg-
lich mitzuteilen. Treten solche Umstände nach der Bestellung ein, so hat sie diese ebenso unverzüglich offen zu legen. Unterlässt sie diese Mitteilung schuldhaft, so haftet
sie für alle der volljährigen Person daraus entstehenden Nachteile.

§ 274 ABGB:
(1) Zum Erwachsenenvertreter ist vorrangig mit deren Zustimmung die Person zu bestellen, die aus einer Vorsorgevollmacht, einer Vereinbarung einer gewählten Erwach-

senenvertretung oder einer Erwachsenenvertreter-Verfügung hervorgeht.

(2) Ist eine solche Person nicht verfügbar oder geeignet, so ist mit deren Zustimmung eine der volljährigen Person nahestehende und für die Aufgabe geeignete Person zu
bestellen.

(3) Kommt eine solche Person nicht in Betracht, so ist mit dessen Zustimmung ein Erwachsenenschutzverein (§ 1 ErwSchVG) zu bestellen.

(4) Ist auch die Bestellung eines Erwachsenenschutzvereins nicht möglich, so ist – nach Maßgabe des § 275 – ein Notar (Notariatskandidat) oder Rechtsanwalt (Rechtsan-
waltsanwärter) oder mit deren Zustimmung eine andere geeignete Person zu bestellen.

(5) Ein Notar (Notariatskandidat) oder Rechtsanwalt (Rechtsanwaltsanwärter) ist vor allem dann zu bestellen, wenn die Besorgung der Angelegenheiten vorwiegend Rechts-
kenntnisse erfordert, ein Erwachsenenschutzverein (§ 1 ErwSchVG) vor allem dann, wenn sonst besondere Anforderungen mit der Erwachsenenvertretung verbunden sind.

§ 275 ABGB:
Ein Notar (Notariatskandidat) oder Rechtsanwalt (Rechtsanwaltsanwärter), der nicht aufrecht in der Liste von zur Übernahme von Vorsorgevollmachten und gerichtlichen Er-
wachsenenvertretungen besonders geeigneten Rechtsanwälten oder Notaren eingetragen ist, kann die Übernahme einer gerichtlichen Erwachsenenvertretung nur ablehnen,
wenn

1. die Besorgung der Angelegenheiten nicht vorwiegend Rechtskenntnisse erfordert,

2. er nachweist, dass ein Notar (Notariatskandidat) oder Rechtsanwalt (Rechtsanwaltsanwärter), der in der Liste von zur Übernahme von Vorsorgevollmachten und gerichtli-
chen Erwachsenenvertretungen besonders geeigneten Rechtsanwälten oder Notaren aufrecht eingetragen ist, mit der Übernahme der Erwachsenenvertretung einverstan-
den wäre oder

3. ihm diese unter Berücksichtigung seiner persönlichen, familiären, beruflichen und sonstigen Verhältnisse nicht zugemutet werden kann. Dies wird bei mehr als fünf ge-
richtlichen Erwachsenenvertretungen vermutet.

§ 1, Z.4 BörseG 2018:
Für die Zwecke dieses Hauptstückes gelten folgende Begriffsbestimmungen:

4. Finanzinstrument: ein Finanzinstrument gemäß § 1 Z 7 WAG 2018.

§ 1, Z.7 WAG 2018:
Im Sinne dieses Bundesgesetzes gelten folgende Begriffsbestimmungen:

7. Finanzinstrumente:

a) Übertragbare Wertpapiere gemäß Z 5;

b) Geldmarktinstrumente gemäß Z 6;

c) Anteile an OGAW gemäß § 2 des Investmentfondsgesetzes 2011 – InvFG 2011, BGBl. I Nr. 77/2011 und Anteile an AIF gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 Alternative Investment-
fonds Manager-Gesetz – AIFMG, BGBl. I Nr. 135/2013, soweit es sich um einen offenen Typ nach § 1 Abs. 2 Z 1 AIFMG handelt;

d) Optionen, Terminkontrakte (Futures), Swaps, außerbörsliche Zinstermingeschäfte (Forward Rate Agreements) und alle anderen Derivatkontrakte in Bezug auf Wertpa-
piere, Währungen, Zinssätze oder -erträge, Emissionszertifikate oder andere Derivat-Instrumente, finanzielle Indizes oder Messgrößen, die effektiv geliefert oder bar
abgerechnet werden können;

e) Optionen, Terminkontrakte (Futures), Swaps, Termingeschäfte (Forwards) und alle anderen Derivatkontrakte in Bezug auf Waren, die bar abgerechnet werden müssen
oder auf Wunsch einer der Parteien bar abgerechnet werden können, ohne dass ein Ausfall oder ein anderes Beendigungsereignis vorliegt;
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f) Optionen, Terminkontrakte (Futures), Swaps und alle anderen Derivatkontrakte in Bezug auf Waren, die effektiv geliefert werden können, wenn diese Instrumente an
einem geregelten Markt, über ein MTF oder über ein OTF gehandelt werden, ausgenommen davon sind über ein OTF gehandelte Energiegroßhandelsprodukte, die
effektiv geliefert werden müssen;

g) Optionen, Terminkontrakte (Futures), Swaps, außerbörsliche Zinstermingeschäfte (Forward Rate Agreements) und alle anderen Derivatkontrakte in Bezug auf Waren,
die effektiv geliefert werden können, die sonst nicht in lit. f genannt sind und nicht kommerziellen Zwecken dienen, die die Merkmale anderer derivativer Finanzinstru-
mente aufweisen;

h) derivative Instrumente für den Transfer von Kreditrisiken;

i) finanzielle Differenzgeschäfte;

j) Optionen, Terminkontrakte (Futures), Swaps, außerbörsliche Zinstermingeschäfte (Forward Rate Agreements) und alle anderen Derivatkontrakte in Bezug auf Klima-
variablen, Frachtsätze, Inflationsraten oder andere offizielle Wirtschaftsstatistiken,die bar abgerechnet werden müssen, oder auf Wunsch einer der Parteien bar abge-
rechnet werden können, ohne dass ein Ausfall oder ein anderes Beendigungsereignis vorliegt, sowie alle anderen Derivatkontrakte in Bezug auf Vermögenswerte,
Rechte, Obligationen, Indizes und Messwerte, die sonst nicht in dieser Ziffer genannt sind und die die Merkmale anderer derivativer Finanzinstrumente aufweisen,
wobei unter anderem berücksichtigt wird, ob sie auf einem geregelten Markt, einem OTF oder einem MTF gehandelt werden;

k) Emissionszertifikate, die aus Anteilen bestehen, deren Übereinstimmungmit den Anforderungen der Richtlinie 2003/87/EG (Emissionshandelssystem) anerkannt ist.

§ 51 ASGG:
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbegriff

(1) Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Sinn dieses Bundesgesetzes sind alle Personen, die zueinander in einem privat- oder öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnis, in einem Lehr-
oder sonstigen Ausbildungsverhältnis stehen oder gestanden sind.

(2) Den Arbeitgebern stehen Personen gleich, für die von einem Arbeitnehmer auf Grund eines Arbeitsverhältnisses mit einem anderen wie von einem eigenen Arbeitnehmer
Arbeit geleistet wird.

(3) Den Arbeitnehmern stehen gleich

1. Personen, die den Entgeltschutz für Heimarbeit genießen, sowie

2. sonstige nicht mit gewerblicher Heimarbeit beschäftigte Personen, die, ohne in einem Arbeitsverhältnis zu stehen, im Auftrag und für Rechnung bestimmter Personen
Arbeit leisten und wegen wirtschaftlicher Unselbständigkeit als arbeitnehmerähnlich anzusehen sind.

§ 191 StPO:
Einstellung wegen Geringfügigkeit

(1) Von der Verfolgung einer Straftat, die nur mit Geldstrafe, mit einer Freiheitsstrafe bedroht ist, deren Höchstmaß drei Jahre nicht übersteigt, oder mit einer solchen Freiheitsstrafe
und Geldstrafe hat die Staatsanwaltschaft abzusehen und das Ermittlungsverfahren einzustellen, wenn

1. in Abwägung der Schuld, der Folgen der Tat und des Verhaltens des Beschuldigten nach der Tat, insbesondere im Hinblick auf eine allfällige Schadensgutmachung,
sowie weiterer Umstände, die auf die Strafbemessung Einfluss hätten, der Störwert der Tat als gering anzusehen wäre und

2. eine Bestrafung oder ein Vorgehen nach dem 11. Hauptstück nicht geboten erscheint, um den Beschuldigten von der Begehung strafbarer Handlungen abzuhalten oder
der Begehung strafbarer Handlungen durch andere entgegen zu wirken.

(2) Nach Einbringen der Anklage, im Verfahren vor dem Landesgericht als Geschworenen- oder Schöffengericht nach Rechtswirksamkeit der Anklageschrift wegen Begehung
einer strafbaren Handlung, die von Amts wegen zu verfolgen ist, hat das Gericht unter denselben Voraussetzungen (Abs. 1) das Verfahren bis zum Schluss der Hauptver-
handlung mit Beschluss einzustellen. § 209 Abs. 2 erster Satz gilt sinngemäß.

§ 198 StPO
Rücktritt von der Verfolgung (Diversion)

(1) Die Staatsanwaltschaft hat nach diesem Hauptstück vorzugehen und von Verfolgung einer Straftat zurückzutreten, wenn auf Grund hinreichend geklärten Sachverhalts fest-
steht, dass eine Einstellung des Verfahrens nach den §§ 190 bis 192 nicht in Betracht kommt, eine Bestrafung jedoch im Hinblick auf

1. die Zahlung eines Geldbetrages (§ 200) oder

2. die Erbringung gemeinnütziger Leistungen (§ 201) oder

3. die Bestimmung einer Probezeit, in Verbindung mit Bewährungshilfe und der Erfüllung von Pflichten (§ 203), oder

4. einen Tatausgleich (§ 204)

nicht geboten erscheint, um den Beschuldigten von der Begehung strafbarer Handlungen abzuhalten oder der Begehung strafbarer Handlungen durch andere entgegenzu-
wirken.

(2) Ein Vorgehen nach diesem Hauptstück ist jedoch nur zulässig, wenn

1. die Straftat nicht in die Zuständigkeit des Landesgerichts als Schöffen- oder Geschworenengericht fällt,

2. die Schuld des Beschuldigten nicht als schwer (§ 32 StGB) anzusehen wäre und

3. die Tat nicht den Tod eines Menschen zur Folge gehabt hat.

(3) Abweichend von Abs. 2 Z 1 kann nach diesem Hauptstück auch im Fall des Missbrauchs der Amtsgewalt nach § 302 Abs. 1 StGB vorgegangen werden, soweit der Beschul-
digte durch die Tat keine oder eine bloß geringfügige oder sonst unbedeutende Schädigung an Rechten herbeigeführt hat und die Tat nicht auch nach § 304 StGB mit Strafe
bedroht ist.

§ 71 StGB:
Schädliche Neigung

Auf der gleichen schädlichen Neigung beruhen mit Strafe bedrohte Handlungen, wenn sie gegen dasselbe Rechtsgut gerichtet oder auf gleichartige verwerfliche Beweggründe
oder auf den gleichen Charaktermangel zurückzuführen sind.

§ 72 StGB:
Angehörige

(1) Unter Angehörigen einer Person sind ihre Verwandten und Verschwägerten in gerader Linie, ihr Ehegatte oder eingetragener Partner und die Geschwister des Ehegatten oder
eingetragenen Partners, ihre Geschwister und deren Ehegatten oder eingetragene Partner, Kinder und Enkel, die Geschwister ihrer Eltern und Großeltern, ihre Vettern und
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Basen, der Vater oder die Mutter ihres Kindes, ihre Wahl- und Pflegeeltern, ihre Wahl- und Pflegekinder, sowie Personen, über die ihnen die Obsorge zusteht oder unter deren
Obsorge sie stehen, zu verstehen.

(2) Personen, die miteinander in Lebensgemeinschaft leben, werden wie Angehörige behandelt, Kinder und Enkel einer von ihnen werden wie Angehörige auch der anderen
behandelt.

§ 107a StGB:
Beharrliche Verfolgung

(1) Wer eine Person widerrechtlich beharrlich verfolgt (Abs. 2), ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 720 Tagessätzen zu bestrafen.

(2) Beharrlich verfolgt eine Person, wer in einer Weise, die geeignet ist, sie in ihrer Lebensführung unzumutbar zu beeinträchtigen, eine längere Zeit hindurch fortgesetzt

1. ihre räumliche Nähe aufsucht,

2. im Wege einer Telekommunikation oder unter Verwendung eines sonstigen Kommunikationsmittels oder über Dritte Kontakt zu ihr herstellt,

3. unter Verwendung ihrer personenbezogenen Daten Waren oder Dienstleistungen für sie bestellt,

4. unter Verwendung ihrer personenbezogenen Daten Dritte veranlasst, mit ihr Kontakt aufzunehmen oder

5. Tatsachen oder Bildaufnahmen des höchstpersönlichen Lebensbereiches dieser Person ohne deren Zustimmung veröffentlicht.

(3) Übersteigt der Tatzeitraum nach Abs.1 ein Jahr oder hat die Tat den Selbstmord oder einen Selbstmordversuch der im Sinn des Abs.2 verfolgten Person zur Folge, so ist der
Täter mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen.

§ 95 AußStrG:
Regelung der Scheidungsfolgen

(1) Ist eine Partei im Verfahren über die Scheidung im Einvernehmen nicht durch einen Rechtsanwalt vertreten und hat sie keine Beratung über die gesamten Scheidungsfolgen,
einschließlichder sozialversicherungsrechtlichen Folgen und der Voraussetzungen eines Ausspruchs über die Haftung für Kredite, in Anspruch genommen, so hat das Gericht
auf entsprechende Beratungsangebote und allgemein auf die Nachteile hinzuweisen, die durch ungenügende Kenntnisse über diese Folgen entstehen können. Der Partei ist
Gelegenheit zur Einholung einer Beratung zu geben. Eine neuerliche Erstreckung aus diesem Grund ist unzulässig. Das Gericht hat die nächste Verhandlung für einen Termin
tunlichst innerhalb von sechs Wochen anzuberaumen.

(1a) Vor Abschluss oder Vorlage einer Regelung der Scheidungsfolgen bei Gericht haben die Parteien zu bescheinigen, dass sie sich über die spezifischen aus der Scheidung
resultierenden Bedürfnisse ihrer minderjährigen Kinder bei einer geeigneten Person oder Einrichtung haben beraten lassen.

(2) Legen die Ehegatten keine Vereinbarung vor, mit der sie die Scheidungsfolgen regeln, so hat sie das Gericht zur Schließung einer solchen anzuleiten. Solange die Vereinba-
rung über die Scheidungsfolgen nicht schriftlich vorliegt, ist ein Verzicht auf die Zurücknahme des Scheidungsantrags oder auf Rechtsmittel gegen den Beschluss auf Ehe-
scheidung wirkungslos.

(3) Verliert ein Ehegatte durch die Scheidung offenbar den Schutz der gesetzlichen Krankenversicherung, so hat das Gericht, sofern dieser Ehegatte zustimmt und seine Sozial-
versicherungsnummer mitteilt, nach Rechtskraft des Beschlusses auf Scheidung den zuständigen Krankenversicherungsträger im Weg des Dachverbandes der Sozialversi-
cherungsträger automationsunterstützt zu verständigen. Die Verständigung hat Vor- und Familiennamen, Tag der Geburt, Anschrift sowie die Sozialversicherungsnummer des
Ehegatten zu enthalten. Der Versicherungsträger hat dem Ehegatten Informationen über die sozialversicherungsrechtlichen Folgen der Eheauflösung und die Möglichkeit der
Fortsetzung des Versicherungsschutzes zu übermitteln.

§ 161 AußStrG:
Entscheidung über das Erbrecht

(1) Das Gericht hat im Rahmen des Vorbringens der Parteien und ihrer Beweisanbote das Erbrecht der Berechtigten festzustellen und die übrigen Erbantrittserklärungen abzu-
weisen. Darüber kann mit gesondertem Beschluss (§ 36 Abs. 2) oder mit dem Einantwortungsbeschluss entschieden werden.

(2) Auch während des Verfahrens über das Erbrecht sind all jene Abhandlungsmaßnahmen weiterzuführen, die von der Feststellung des Erbrechts unabhängig sind.

Artikel 15 DSGVO:
Auskunftsrecht der betroffenen Person

(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden; ist
dies der Fall, so hat sie ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf folgende Informationen:

a) die Verarbeitungszwecke;

b) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden;

c) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere
bei Empfängern in Drittländern oder bei internationalen Organisationen;

d) falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;

e) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verant-
wortlichen oder eines Widerspruchsrechtsgegen diese Verarbeitung;

f) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;

g) wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden, alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten;

h) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlichProfiling gemäß Artikel 22 Absätze 1 und 4 und — zumindest in diesen Fällen — aussagekräftige
Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person.

(2) Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt, so hat die betroffene Person das Recht, über die geeigneten Garantien
gemäß Artikel 46 im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden.

(3) Der Verantwortliche stellt eine Kopie der personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, zur Verfügung. Für alle weiteren Kopien, die die betroffene Person
beantragt, kann der Verantwortliche ein angemessenes Entgelt auf der Grundlage der Verwaltungskosten verlangen. Stellt die betroffene Person den Antrag elektronisch, so
sind die Informationen in einem gängigen elektronischen Format zur Verfügung zu stellen, sofern sie nichts anderes angibt.

(4) Das Recht auf Erhalt einer Kopie gemäß Absatz 3 darf die Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht beeinträchtigen.
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Artikel 16 DSGVO:
Recht auf Berichtigung

Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich die Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Unter Berück-
sichtigung der Zwecke der Verarbeitung hat die betroffene Person das Recht, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten — auch mittels einer ergänzenden
Erklärung — zu verlangen.

Artikel 17 DSGVO:
Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“)

(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verant-
wortliche ist verpflichtet, personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft:

a) Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.

b) Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a stützte, und es
fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.

c) Die betroffene Person legt gemäß Artikel 21 Absatz 1 Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung
vor, oder die betroffene Person legt gemäß Artikel 21 Absatz 2 Widerspruchgegen die Verarbeitung ein.

d) Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.

e) Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem
der Verantwortliche unterliegt.

f) Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Artikel 8 Absatz 1 erhoben.

(2) Hat der Verantwortliche die personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und ist er gemäß Absatz 1 zu deren Löschung verpflichtet, so trifft er unter Berücksichtigung der
verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um für die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personen-
bezogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass eine betroffene Person von ihnen die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien
oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt hat.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist

a) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information;

b) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder
zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde;

c) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß Artikel 9 Absatz 2 Buchstaben h und i sowie Artikel 9 Absatz 3;

d) für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 1, soweit
das in Absatz 1 genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder

e) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Artikel 18 DSGVO:
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist:

a) die Richtigkeit der personenbezogenen Daten von der betroffenen Person bestritten wird, und zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit
der personenbezogenen Daten zu überprüfen,

b) die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die betroffene Person die Löschung der personenbezogenen Daten ablehnt und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der
personenbezogenen Daten verlangt;

c) der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigt, die betroffene Person sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigt, oder

d) die betroffene Person Widerspruchgegen die Verarbeitung gemäß Artikel 21 Absatz 1 eingelegt hat, solange noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verant-
wortlichen gegenüber denen der betroffenen Person überwiegen.

(2) Wurdedie Verarbeitung gemäßAbsatz 1 eingeschränkt, so dürfen diese personenbezogenen Daten — von ihrer Speicherung abgesehen — nur mit Einwilligungder betroffenen
Person oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder
aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden.

(3) Eine betroffene Person, die eine Einschränkung der Verarbeitung gemäßAbsatz 1 erwirkt hat, wird von dem Verantwortlichen unterrichtet, bevor die Einschränkung aufgehoben
wird.

Artikel 20 DSGVO:
Recht auf Datenübertragbarkeit

(1) Die betroffene Person hat das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, die sie einem Verantwortlichen bereitgestellt hat, in einem strukturierten, gängigen und
maschinenlesbaren Format zu erhalten, und sie hat das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die perso-
nenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern

a) die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a oder auf einem Vertrag gemäß Artikel 6 Absatz 1
Buchstabe b beruht und

b) die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.

(2) Bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Absatz 1 hat die betroffene Person das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von
einem Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist.

(3) Die Ausübung des Rechts nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels lässt Artikel 17 unberührt. Dieses Recht gilt nicht für eine Verarbeitung, die für die Wahrnehmung einer
Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde.

(4) Das Recht gemäß Absatz 1 darf die Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht beeinträchtigen.
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Artikel 21 DSGVO:
Widerspruchsrecht

(1) Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener
Daten, die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben e oder f erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Der
Verantwortliche verarbeitet die personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Inte-
ressen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

(2) Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so hat die betroffene Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung sie
betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht.

(3) Widersprichtdie betroffene Person der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet.

(4) Die betroffene Person muss spätestens zum Zeitpunkt der ersten Kommunikation mit ihr ausdrücklich auf das in den Absätzen 1 und 2 genannte Recht hingewiesen werden;
dieser Hinweis hat in einer verständlichen und von anderen Informationen getrennten Form zu erfolgen.

(5) Im Zusammenhangmit der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft kann die betroffene Person ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG ihr Widerspruchsrechtmittels
automatisierter Verfahren ausüben, bei denen technische Spezifikationen verwendet werden.

(6) Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die sie betreffende Verarbeitung sie betreffender personenbezo-
gener Daten, die zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken gemäß Artikel 89 Absatz 1 erfolgt, Widerspruch einzulegen, es
sei denn, die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich.

Artikel 133 Bundesverfassungsgesetz:
(1) Der Verwaltungsgerichtshof erkennt über

1. Revisionen gegen das Erkenntnis eines Verwaltungsgerichtes wegen Rechtswidrigkeit;

2. Anträge auf Fristsetzung wegen Verletzung der Entscheidungspflicht durch ein Verwaltungsgericht;

3. Kompetenzkonflikte zwischen Verwaltungsgerichten oder zwischen einem Verwaltungsgericht und dem Verwaltungsgerichtshof.

(2) Durch Bundes- oder Landesgesetz können sonstige Zuständigkeiten des Verwaltungsgerichtshofes zur Entscheidung über Anträge eines ordentlichen Gerichtes auf Feststel-
lung der Rechtswidrigkeit eines Bescheides oder eines Erkenntnisses eines Verwaltungsgerichtes vorgesehen werden.

(2a) Der Verwaltungsgerichtshof erkennt über die Beschwerde einer Person, die durch den Verwaltungsgerichtshof in Ausübung seiner gerichtlichen Zuständigkeiten in ihren
Rechten gemäß der DSGVO verletzt zu sein behauptet.

(3) Rechtswidrigkeit liegt nicht vor, soweit das Verwaltungsgericht Ermessen im Sinne des Gesetzes geübt hat.

(4) Gegen ein Erkenntnis des Verwaltungsgerichtes ist die Revision zulässig, wenn sie von der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt,
insbesondere weil das Erkenntnis von der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes abweicht, eine solche Rechtsprechung fehlt oder die zu lösende Rechtsfrage in der
bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes nicht einheitlich beantwortet wird. Hat das Erkenntnis nur eine geringe Geldstrafe zum Gegenstand, kann durch
Bundesgesetz vorgesehen werden, dass die Revision unzulässig ist.

(5) Von der Zuständigkeit des Verwaltungsgerichtshofes ausgeschlossen sind Rechtssachen, die zur Zuständigkeit des Verfassungsgerichtshofes gehören.

(6) Gegen das Erkenntnis eines Verwaltungsgerichtes kann wegen Rechtswidrigkeit Revision erheben:

1. wer durch das Erkenntnis in seinen Rechten verletzt zu sein behauptet;

2. die belangte Behörde des Verfahrens vor dem Verwaltungsgericht;

3. der zuständige Bundesminister in den im Art. 132 Abs.1 Z.2 genannten Rechtssachen.

(Anm.: Z.4 aufgehoben durch Art.1 Z.18, BGBl.I Nr.138/2017)

(7) Wegen Verletzung der Entscheidungspflicht kann einen Antrag auf Fristsetzung stellen, wer im Verfahren vor dem Verwaltungsgericht als Partei zur Geltendmachung der
Entscheidungspflicht berechtigt zu sein behauptet.

(8) Wer in anderen als den in Abs. 6 genannten Fällen wegen Rechtswidrigkeit Revision erheben kann, bestimmen die Bundes- oder Landesgesetze.

(9) Auf die Beschlüsse der Verwaltungsgerichte sind die für ihre Erkenntnisse geltenden Bestimmungen dieses Artikels sinngemäß anzuwenden. Inwieweit gegen Beschlüsse der
Verwaltungsgerichte Revision erhoben werden kann, bestimmt das die Organisation und das Verfahren des Verwaltungsgerichtshofes regelnde besondere Bundesgesetz.

Artikel 144 Bundesverfassungsgesetz:
(1) Der Verfassungsgerichtshof erkennt über Beschwerden gegen das Erkenntnis eines Verwaltungsgerichtes, soweit der Beschwerdeführer durch das Erkenntnis in einem

verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht oder wegen Anwendung einer gesetzwidrigen Verordnung, einer gesetzwidrigen Kundmachung über die Wiederverlautbarung
eines Gesetzes (Staatsvertrages), eines verfassungswidrigen Gesetzes oder eines rechtswidrigen Staatsvertrages in seinen Rechten verletzt zu sein behauptet.

(2) Der Verfassungsgerichtshof kann die Behandlung einer Beschwerde bis zur Verhandlung durch Beschluss ablehnen, wenn sie keine hinreichende Aussicht auf Erfolg hat oder
von der Entscheidung die Klärung einer verfassungsrechtlichen Frage nicht zu erwarten ist.

(3) Findet der Verfassungsgerichtshof, dass durch das angefochtene Erkenntnis des Verwaltungsgerichtes ein Recht im Sinne des Abs. 1 nicht verletzt wurde, hat er auf Antrag
des Beschwerdeführers die Beschwerde zur Entscheidung darüber, ob der Beschwerdeführer durch das Erkenntnis in einem sonstigen Recht verletzt wurde, dem Verwal-
tungsgerichtshof abzutreten. Auf Beschlüsse gemäß Abs. 2 ist der erste Satz sinngemäß anzuwenden.

(4) Auf die Beschlüsse der Verwaltungsgerichte sind die für ihre Erkenntnisse geltenden Bestimmungen dieses Artikels sinngemäß anzuwenden. Inwieweit gegen Beschlüsse der
Verwaltungsgerichte Beschwerde erhoben werden kann, bestimmt das das die Organisation und das Verfahren des Verfassungsgerichtshofes regelnde besondere Bundes-
gesetz.

(5) Soweit das Erkenntnis oder der Beschluss des Verwaltungsgerichtes die Zulässigkeit der Revision zum Inhalt hat, ist eine Beschwerde gemäß Abs. 1 unzulässig.

§ 25 FinStrG:
Absehen von der Strafe; Verwarnung

(1) Die Finanzstrafbehörde hat von der Einleitung oder von der weiteren Durchführung eines Finanzstrafverfahrens und von der Verhängung einer Strafe abzusehen, wenn das
Verschulden des Täters geringfügig ist und die Tat keine oder nur unbedeutende Folgen nach sich gezogen hat. Sie hat jedoch dem Täter mit Bescheid eine Verwarnung zu
erteilen, wenn dies geboten ist, um ihn von weiteren Finanzvergehen abzuhalten.

(2) Unter den im Abs. 1 angeführten Voraussetzungen können die Behörden und Ämter der Bundesfinanzverwaltung von der Erstattung einer Anzeige (§ 80) absehen.

(3) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 44/2007)
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§ 143 FinStrG:
E. Vereinfachtes Verfahren.

(1) Die Finanzstrafbehörde kann ein Strafverfahren ohne mündliche Verhandlung und ohne Fällung eines Erkenntnisses durch Strafverfügung beenden, wenn der Sachverhalt
nach Ansicht der Finanzstrafbehörde durch die Angaben des Beschuldigten oder durch das Untersuchungsergebnis, zu dem der Beschuldigte Stellung zu nehmen Gelegenheit
hatte, ausreichend geklärt ist; ist der Sachverhalt schon durch das Ermittlungsergebnis des Abgabenverfahrens oder des Vorverfahrens (§ 82 Abs. 1), zu welchem der Täter
Stellung zu nehmen Gelegenheit hatte, ausreichend geklärt, so kann das Finanzvergehen auch ohne Durchführung eines Untersuchungsverfahrens durch Strafverfügung
geahndet werden (vereinfachtes Verfahren).

(2) Für die Zuziehung von Nebenbeteiligten gilt § 122.

(3) Eine Strafverfügung ist ausgeschlossen,

a) wenn die Durchführung der mündlichen Verhandlung und die Fällung des Erkenntnisses gemäß § 58 Abs. 2 einem Spruchsenat obliegt,

b) wenn die Voraussetzungen für ein Verfahren gegen Personen unbekannten Aufenthaltes (§ 147) oder für ein selbständiges Verfahren (§ 148) gegeben sind.


